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In der Mitgliederversammlung der Kreishand-
werkerschaft Rhein-Westerwald standen Er-
gänzungswahlen zum Vorstand an.

Durch das Ausscheiden des bisherigen Vor-
sitzenden Kreishandwerksmeister Kurt 
Krautscheid zum Präsidenten der Hand-
werkskammer Koblenz und dem verstorbe-
nen Kreishandwerksmeister für den Bereich 
Westerwald, Werner Zöller, waren Neuwah-
len erforderlich. Auf Wunsch der Kandidaten 
wurde mit verdeckter Stimmabgabe gewählt. 
Zum Vorsitzenden Kreishandwerksmeister 

Kreishandwerkerschaft 
unter neuer Führung

Rudolf Röser neuer Vorsitzender Kreishandwerksmeister

Auf dem Foto von links nach rechts: Geschäftsführerin Elisabeth Schubert, Kreishandwerksmeister 
Westerwald Rolf Wanja, Vorsitzender Kreishandwerksmeister Rudolf Röser, Präsident der Hand-
werkskammer Koblenz Kurt Krautscheid, Kreishandwerksmeister Altenkirchen Hans Peter Vierschil-
ling, Hauptgeschäftsführer Udo Runkel.

wurde Rudolf Röser, Großmaischeid, bei ei-
ner Stimmenthaltung, einstimmig gewählt. 
Zum Kreishandwerksmeister für den Bereich 
Westerwald wurde Herr Rolf Wanja, ebenfalls 
einstimmig gewählt.

Als weitere Beisitzer wurden Heidi Thelen-
Krämer, Dierdorf und Thomas Christian aus 
Stockum-Püschen, berufen. 

Die Kreishandwerkerschaft Rhein-Wester-
wald ist mit rund 6000 ansässigen Betrieben 
eine der größten Kreishandwerkerschaften in 
Rheinland-Pfalz.

Warnung
 vor irreführenden angeboten auf kostenpflichtige 

registrierungen von uSt-Idnrn.

Das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) warnt erneut im Zusammenhang mit der USt-
IdNr. vor amtlich aussehenden Schreiben, in denen eine kostenpflichtige Registrierung, 
Erfassung und Veröffentlichung von USt-IdNrn. angeboten wird. Das BZSt weist darauf 
hin, dass diese im Umlauf befindlichen Schreiben weder vom BZSt noch einer anderen 

amtlichen Stelle stammen.

Die Vergabe der USt-IdNr. durch das BZSt erfolgt stets kostenfrei. Quelle: www.bzst.de
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Kreishandwerksmeister Rolf Wanja
Elektroinstallateurmeister Rolf Wanja wurde zum Kreishandwerksmeister für den Bereich Westerwaldkreis ge-
wählt. Wanja ist Geschäftsführer eines Elektrotechnikerbetriebes in Westerburg-Wengenroth und ebenfalls seit 
vielen Jahren ehrenamtlich in der Innung der elektrotechnischen Handwerke des Westerwaldkreises engagiert. Seit 
2002 ist er im Vorstand der Innung und bekleidet seit 2007 das Amt des stellv. Obermeisters. Außerdem ist er seit 
mehr als einem Jahrzehnt als Arbeitgebervertreter im Gesellenprüfungsausschuss tätig, zwischenzeitlich als stellv. 
Vorsitzender. 2012 wurde er als Beisitzer in den Vorstand der Kreishandwerkerschaft gewählt. 

Beide Kreishandwerksmeister wollen Ansprechpartner für die Betriebe sein und ihnen in Anbetracht der stetig 
wachsenden Anforderungen mit Offenheit und Flexibilität gegenübertreten. Schwerpunkte ihrer Arbeit sollen der 
Erhalt des dualen Ausbildungssystems und damit die Sicherung von Fachkräften sein. Damit einhergehend ist 
natürlich der Erhalt der Meisterqualifikation, die auf jeden Fall als Qualitätsmerkmal für den Verbraucher fort - 
bestehen muss, ein wichtiger Punkt. Sowohl für Röser als auch für Wanja ist daher die politische Lobbyarbeit auf 
der Regional- und auch der Bundesebene eine wesentliche Tätigkeit in ihrem Amt. 

Sie erreichen den Vors. Kreishandwerksmeister Rudolf Röser unter der Telefon-Nr. 02689 - 5276
Kreishandwerksmeister Rolf Wanja unter der Telefon-Nr. 02663 - 918882

Wir begrüßen unsere neuen Innungsmitglieder:

Herzlich willkommen
in einem starken Verbund!

Sanitär-Heizung-Klimatechnik-Innung Rhein-Westerwald
Kai Baumann, Installateur- und Heizungsbauermeister, 
Flammersfeld
Sascha Fein, Heinzung-Sanitär-Solartechnik, Helmenzen
Edwin Fachbach, Installateur- u. Heizungsbauerbetrieb 
Mogendorf
Boris Knautz, Installateur- und Heizungsbauermeister, Hamm
René Siebke, Installateur- und Heizungsbauermeister, Breitscheid
Held Wärme- und Sanitärtechnik GmbH, Hof
Haustechnik Goltz GmbH, Selters
Fleischer-Innung Rhein-Westerwald
ED-EL GmbH, Großschlachterei u. Fleischhandel, Neunkhausen
Stefan Schumacher, Fleischermeister, Leutesdorf
Fleischer-Innung des Kreises Altenkirchen
Stephan Keilwagen, Fleischermeister, Altenkirchen
Dachdecker-Innung des Westerwaldkreises
Peter Eyl und Christoph Eyl, Deesen
Hubert Gros, Dachdeckerbetrieb, Rennerod
Frank Held & Sohn  Dachdeckermeisterbetrieb GmbH, 
Stockum-Püschen
Tischler-Innung des Kreises Altenkirchen
Marliese Faßbender, Schreinerei,Willroth
Tischler-Innung des Kreises Neuwied
Alfonso Ruggiero, Baufertigteilmontage, Neuwied
Tischler-Innung Westerwaldkreis
Perfect Vertriebs GmbH, Rollladen- und Sonnenschutztechnik 
Hundsangen

Metallhandwerker-Innung Rhein-Lahn-Westerwald
Freusburger Industriemontagen GmbH, Kirchen 
Bianca Räder, Metallbau, Neuwied
GESO Metallbau GmbH, Eichelhardt
Friseur- und Kosmetik-Innung Rhein-Westerwald
Frisör Klier GmbH, Filialbetrieb Neuwied, Breslauer Straße, 
Neuwied
Ellen Rosenbach, Friseurmeisterin, Neuhäusel
Christoph Witteriede, Friseurmeister, Neuwied
Maler- und Lackierer-Innung des Kreises Neuwied
Michel Henrich, Maler- und Lackierermeister, Neuwied
Maler- und Lackierer-Innung des Westerwaldkreises
Alem Lukovic, Maler- und Lackierermeister, Fehl-Ritzhausen
Brillux GmbH & Co. KG, Neuwied
Töpfer- und Keramiker-Innung Rheinland-Pfalz
Luitgard Pehl, Töpferei, Ransbach-Baumbach
Schornsteinfeger-Innung Montabaur
Lukas Schattner, Bevollm. Bezirksschornsteinfeger, Eitelborn
Innung für das Kraftfahrzeuggewerbe Rhein-Westerwald
Kfz.-Technik Diehl GmbH, Betzdorf
Innung für Kälte- und Klimatechnik Rheinland-Pfalz 
Torsten March, Kälteanlagenbauermeister, Bullay
 

Die neuen Kreishandwerksmeister
Vors. Kreishandwerksmeister Rudolf Röser
Kfz.-Mechanikermeister Rudolf Röser ist der neue Vors. Kreishandwerksmeister der Kreishandwerkerschaft Rhein-
Westerwald. Röser ist Geschäftsführer eines Autohauses in Großmaischeid und ist seit vielen Jahren aktiv im Eh-
renamt der Innung und Kreishandwerkerschaft tätig. 

Seit 2002 bekleidet er das Amt des Obermeisters, zuerst in der Kfz-Innung Neuwied und seit 2007 in der fusionierten 
Innung für das Kraftfahrzeuggewerbe Rhein-Westerwald. Neben seinem Amt als Obermeister der Innung ist Röser 
auch im Gesellenprüfungsausschuss tätig und vertritt die Innung als stellv. Landesinnungsmeister beim Kfz-Gewerbe-
verband. Außerdem ist er Vorsitzender des Versorgungswerks der im Bezirk der Kreishandwerkerschaft Rhein-Wester-
wald zusammengeschlossenen Innungen e.V. und war viele Jahre im Vorstand der Rhein-Westerwald eG, Waren- und 
Dienstleistungsgenossenschaft des Handwerks. 

Seit 2012 war er Beisitzer im Vorstand der Kreishandwerkerschaft Rhein-Westerwald, der er nun als Vors. Kreis-
handwerksmeister vorsteht. 
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Wer im Rahmen der Westerwald Holztage 
2015 in den Ausbildungsbereich „Schlauer 
Fuchs“ kam, konnte viele fleißige Zimmer-
leute bei der Arbeit sehen, denn die Zimme-
rer-Innung RWW war dort mit einem Stand 
vertreten. Jugendliche für eine Ausbildung im 
Zimmererhandwerk zu begeistern, war ein 
Ziel, das mit der Teilnahme umgesetzt werden 
sollte. 

Ein weiteres Ziel aber war, für die ortsan-
sässigen Kindergärten, Oberhonnefeld und 
Straßenhaus im Rahmen der Holztage je ein 
Spielhaus zu zimmern und dieses den Kin-
dergärten kostenlos zur Verfügung zu stellen. 
Auszubildende der Innungsbetriebe aber auch 
die Handwerksmeister selbst legten Hand an 
und errichteten vor den Augen der Besucher 
die Spielhäuser. 

Viele interessierte junge Leute, aber auch an-
dere Holztagebesucher blieben stehen und 
schauten den Handwerkern über die Schul-
tern. Natürlich wurde auch die eine oder an-
dere fachliche Frage gestellt. 

Mit einem Richtkranz versehen wurden die 
Spielhäuser stilecht im Rahmen eines kleinen 
Richtfestes, bei dem selbstverständlich auch 
der Richtspruch des Obermeisters nicht fehlte, 
an die Kindergärten übergeben. Ein tolles Pro-
jekt, das allen Beteiligten viel Freude bereitet 
hat.

Kindergärten Spielhäuser übergeben

auf dem Bild fehlen: Franz-Josef Schneider,
 Kilian Birrenbach, Claus Wust und Konstantin Seifert
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Zur  diesjährigen Innungsversammlung hatte 
die Zimmerer-Innung RWW nach Rennerod,   
ins Haus am Alsberg (Soldatenfreizeitheim) 
eingeladen. 

Die Versammlungsteilnehmer erwartete eine 
sehr interessante Tagesordnung, bei der die 
„Neuerungen zur EnEV und KfW-Förderung“ 
zentrales Thema waren. Zuerst aber wurden 
die Regularien, beginnend mit dem Jahres-
rückblick des Obermeisters, abgehandelt. In 
seinem Rückblick ging Obermeister Volker 
Höhn ausführlich auf die wirtschaftliche Lage 
im Zimmererhandwerk und dem Baugewerbe 
allgemein ein. 

„Das Jahr 2014 startete zum Jahresbeginn mit 
einem sehr milden Winter, welcher sich posi-
tiv auf die Baubranche auswirkte. Somit war 
der Grundstein für eine Punktlandung der 
Bauwirtschaft für das Jahr 2014 gelegt. Nach 
Informationen des Hauptverbandes der Bau-
wirtschaft, stieg der Umsatz im Gesamtjahr 
um nominal 4,1% und übertraf damit so-
gar leicht die Verbandsprognose“, so Höhn 

Zimmererhandwerk zog Bilanz

in seinen Ausführungen. Er bezeichnete die 
Auftragslage der Holzbauunternehmen im 
Innungsbezirk Rhein-Westerwald mehr als 
befriedigend, da sich die Betriebe voller Aus-
lastung erfreuten. „Klimaschutz und Energie-
sparen und -senken,“ so Höhn weiter, „sind 
neben der Freizeitgestaltung in den Fokus un-
serer Gesellschaft gerückt und mitverantwort-
lich für den Erfolgskurs der Holzbaubranche. 

Dies haben wir Holzbauer vordergründig 
dem einzigartig nachwachsenden Rohstoff 
der Welt, dem Holz zu verdanken“.  In sei-
nem Rückblick wies der Obermeister darauf 
hin, dass Holz so vielfältige Möglichkeiten 
wie kein anderer Baustoff bietet und gerade 
die moderne Betrachtung der Nachhaltigkeit 
die Bauwirtschaft präge. „Wer mit Holz baut, 
schafft frische Luft“, so Höhn. Er sieht die Ver-
pflichtung der Zimmerer und Holzbauer dar-
in, den Verantwortlichen der Politik und der 
Gesellschaft die Vorteile, mit Holz zu bauen 
und die vielfältigen Möglichkeiten dieses ein-
zigartigen, nachwachsenden und umweltscho-

nenden Rohstoffes näher zu bringen. Höhn 
wies auf die Individualität und die hohe Ferti-
gungsqualität der mittelständischen Holzbau- 
und Zimmereibetriebe hin und brachte klar 
zum Ausdruck, dass das Handwerk es verstan-
den habe, seine Verarbeitungstechnik weiter-
zuentwickeln, ohne traditionelle Stärken wie 
Flexibilität und Variabilität einzubüßen. Zum 
Abschluss seines Jahresrückblickes dankte der 
Obermeister allen Mitgliedern für das entge-
gengebrachte Vertrauen und den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern der Geschäftsstelle 
für die gute Zusammenarbeit.

Günter Kröffges, Anwendungstechniker der 
DEG Koblenz, referierte zum Thema „Neue-
rungen zur EnEV und KfW-Förderung“ und 
stellte sich den Fragen der Betriebsinhaber. 
Neben dem Bauteilverfahren der EnEV 2014 
im Bestand, den Nachrüstverpflichtungen 
der EnEV 2014 sowie den Anwendungen im 
Sanierungsfall sprach Kröffges auch die ver-
schiedenen Arten der Energieausweise an und 
wies auf die Kontroll- und Berichtspflichten 
sowie die Ordnungswidrigkeiten in der EnEV 
2014 hin. 

Die Unternehmererklärung und der Hinweis 
auf die Einhaltung verschiedener DIN-Vor-
schriften waren ebenso wie die KfW-Förder-
möglichkeiten und die daran geknüpften Vo-
raussetzungen Gegenstand des Vortrags.  Mit 
seinen ausführlichen Informationen sorgte 
Kröffges für hinreichenden Diskussionsbedarf 
unter den Versammlungsteilnehmern. 

Die von Geschäftsführerin Elisabeth Schu-
bert vorgelegte Jahresrechnung 2013 und der 
Haushaltsplan für das Jahr 2015 wurde von 
den Innungsmitgliedern einstimmig geneh-
migt.

Bei einem gemeinsamen Abendessen blieb 
ausreichend Zeit für weitere Gespräche im 
Kreise der Kollegen.

Die Innung der elektrotechnischen Hand-

werke des Kreises Neuwied lud ihre Mitglie-

der zur diesjährigen Versammlung in das 

Berufsbildungswerk Heinrich Haus gGmbH 

nach Heimbach-Weis ein. Obermeister Karl 

Georg Selig begrüßte die Teilnehmer und 

LED-Technik und Arbeitssicherheit standen im Mittelpunkt
versprach zu Beginn eine interessante und 
abwechslungsreiche Tagesordnung. In seinem 
Geschäftsbericht erläuterte er die wirtschaft-
liche Situation des Elektrohandwerks in der 
Region. „Das E-Handwerk kann auf eine gute 
Auftragslage zurückblicken. Doch viel wichti-
ger ist es, den Blick nach vorne zu richten. In 
den ersten Wochen des neuen Jahres waren die 
Kunden – und hier insbesondere der Privat-
sektor - noch etwas zurückhaltend. Doch die 
Auftragssituation steigt nahezu täglich“, so der 
Obermeister. 

Jochen Oltersdorf, Leiter Wirtschaftsdienste  
des Berufsbildungswerks, referierte zu den 
Themenbereichen „Verzahnte Ausbildung mit 
Berufsbildungswerken (VAmB)“ sowie „Aus-
bildung zum Fachpraktiker für Elektronik, 
Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik“. 

Seitens der Berufsgenossenschaft BGETEM 
referierte Bernd Dobkowitz zu den Themen 
„Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizinischer 
Dienst“. 

Von der Firma Hagemeyer Deutschland 
GmbH & Co. KG, München, erläuterten Tho-
mas Hänig und Thomas Schmitz Wissens-
wertes und Informatives zum Thema LED. 
Diese veranschaulichten anhand von prakti-
schen Beispielen die Einsatzmöglichkeiten der 
LED-Technik. Für Fragen der Versammlungs-
teilnehmer standen die Referenten Rede und 
Antwort.

Einstimmig beschlossen die Versammlungs-
teilnehmer die Jahresrechnung sowie den 
Haushaltsplan. Obermeister Selig dankte den 
Innungsbetrieben für ihre Teilnahme.
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Interessante Vorträge und Fachthemen, kon-
struktive Diskussionen, positive Resonanz, 
alles das konnten die Mitglieder der Tischler-
Innung des Kreises Neuwied auf der diesjäh-
rigen Innungsversammlung im food-hotel 
Neuwied, Deutschlands erstem Themenhotel 
für Nahrung und Genuss, erleben. Obermeis-
ter Norbert Dinter begrüßte die Mitglieder 
und dankte für das Erscheinen. 

In seinem Geschäftsbericht ging er insbeson-
dere auf das Thema Produkthaftung und die 
damit einhergehenden Kosten für den Ein- 
und Ausbau mangelbehafteter Produkte ein. 
„Die infolge der Rechtsprechung des Euro-
päischen Gerichtshof ergangenen Urteile des 
BGH haben insbesondere für Handwerksbe-
triebe eine Haftungslage geschaffen, die unter 
Gesichtspunkten eines verantwortungsge-
rechten Mängelgewährleistungsrechts nicht 
nachvollziehbar ist“, so der Obermeister. „Im 
Koalitionsvertrag heißt es hierzu ausdrück-
lich, dass Handwerker und andere Unter-
nehmer nicht pauschal die Folgekosten zu 
tragen haben. Auf Anfrage unserer Innung 
beim Zentralverband in Berlin wurde uns 
mitgeteilt, dass zwischenzeitlich intensive 
Gespräche mit dem Bundesjustizministeri-
um geführt wurden und das Ministerium 
mittlerweile bereit sei, die Maßnahmen des 
Koalitionsvertrages auch umzusetzen“, so 
Dinter weiter.

Für langjähriges ehrenamtliches Engagement 

Innungsversammlung der Tischler-Innung des Kreises Neuwied

im Innungsvorstand sowie Gesellenprüfungs-
ausschuss erhielt Tischlermeister Jürgen En-
gel, Neuwied, aus den Händen von Wolfram 
Lehnen, stv. Landesinnungsmeister des Fach-
verbandes Leben Raum Gestaltung, Koblenz, 
die silberne Ehrennadel des Tischlerhand-
werks. Seitens der Innung überreichte Norbert 
Dinter dem Jubilar eine Urkunde.  Die Firma 
Henkel Klebstoffe aus Düsseldorf präsentierte 
in einem Vortrag zum Thema „Klebetechnik“ 

Produktneuheiten für das Tischlerhandwerk. 
Seitens des Fachverbandes referierte Arne 
Bretschneider zu den Themenbereichen  
Arbeitssicherheit, Gefährdungsbeurteilung, 
Arbeitsmedizin und die damit einhergenden 
Aufgaben für die Mitgliedsbetriebe. 

Haushaltsplan und Jahresrechnung wurden 
beschlossen und Vorstand sowie Geschäfts-
führung Entlastung erteilt. 

Informatives Seminar
„Moderne Umgangsformen im Salon“, so lau-
tete das Thema des Seminars, zu dem die Fri-
seur- und Kosmetik-Innung RWW eingeladen 
hatte.

Die Erwartungen der Kunden an den Fri-
seur und die unterschiedlichen Kundentypen 
standen im Mittelpunkt und wurden von den 
Teilnehmern, gemeinsam mit der Referentin, 
Christiane Plöger von der Firma Stilblüten, 
erarbeitet.

Weitere Seminarbestandteile waren natürlich 
auch die Begrüßung im Salon und am Telefon 
sowie das Auftreten des Friseurteams. Außer-
dem gab es nützliche Tipps, wie die Kunden 
in der heutigen hektischen Zeit mit kleinen 
Aufmerksamkeiten dem „Princess-Faktor“ ein 
Stückchen näher kommen.

Das Resümee der Teilnehmer war eindeutig: 
„Ein sehr informatives Seminar, mit guten 
Tipps für die Umsetzung im Salon!“
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Gleich vier interessante Fachvorträge standen 
im Mittelpunkt einer Veranstaltung der Tisch-
ler-Innung Westerwaldkreis, zu der Obermeis-
ter Siegfried Schmidt zahlreiche Innungsmit-
glieder in der Stadthalle Ransbach-Baumbach 
begrüßen konnte. 

Kurt Nelles von SIEGENIA-AUBI KG aus 
Wilndorf referierte über das Thema „Lüften 
von Wohnungen“. Nelles verschaffte einen 
Überblick über die DIN 1946-6 und die prak-
tische Umsetzung für den Fensterbau.

„Mitarbeitergewinnung – Möglichkeiten für 
Handwerksbetriebe“, so das Thema des Fach-
vortrages von Peter Rechmann, Handwerks-
kammer Koblenz. Er zeigte auf, vor welchen 
Herausforderungen die Unternehmen zukünf-
tig stehen werden und wie man diesen entge-
genwirken kann. Die Zahl der Schulabsolven-
ten sinkt kontinuierlich. Der demographische 
Wandel ist bereits jetzt für viele Handwerks-
unternehmer spürbar. Welche Möglichkeiten 
dem Mittelstand zur Verfügung stehen, zeigte 
Rechmann anhand verschiedener Beispiele.

In puncto Arbeitssicherheit und Arbeitsme-
dizin präsentierte Andreas Reifenraht, Fach-
arzt für Arbeitsmedizin, einen informativen 
Vortrag. Insbesondere ging er auf die „DGUV 

Innungsversammlung und Vortragsreihe
der Tischler-Innung Westerwaldkreis

– Grundsätze für arbeitsmedizinische Unter-
suchungen“ ein und erläuterte den Teilneh-
mern die gesetzlichen Anforderungen, die an 
Betriebsinhaber gestellt werden.

Das Thema „Netzwerksicherheit – Wieviel 
Sicherheit benötigen Handwerksbetriebe bei 
ihrer EDV“ durfte an diesem Tag nicht fehlen. 
Tom Witascheck von der Holzfachschule Bad 
Wildungen erklärte den Innungsfachbetrieben 
worauf zu achten ist. Betriebe im Allgemeinen 
gehen nach wie vor zu leichtfertig mit unter-
nehmenseigenen und –fremden Daten um. 
Virenschutzprogramme, Firewall dürfen nicht 
lediglich angelsächsische Begriffe sein, son-
dern sollten die Sicherheit der EDV im Unter-
nehmen gewährleisten. 

Seitens des Fachverbandes Leben Raum Ge-
staltung Rheinland-Pfalz, Koblenz, ging Ge-
schäftsführer Hermann Hubing auf aktuelle 
Themen des Verbandes ein. So erläuterte er 
neue arbeits- und sozialrechtliche Vorgaben 
– Stichwort Dokumentationspflicht Arbeits-
zeit - die seitens der Betriebe erfüllt werden 
müssen. Weiterhin ging er auf die aktuelle 
Tarifpolitik des Verbandes ein und erläuterte 
Neuheiten aus dem Bundesverband. 

Im Anschluss an die Vortragsreihe begann 

die offizielle Innungsversammlung der Tisch-
ler-Innung Westerwaldkreis. In seinem Ge-
schäftsbericht erläuterte Obermeister Sieg-
fried Schmidt, dass die wirtschaftliche Lage 
im Tischlerhandwerk positiv sei. „Das Tisch-
lerhandwerk im Allgemeinen kann auch für 
das vergangene Jahr wieder auf eine gute Ge-
schäftssituation zurückblicken. Der Bedarf an 
handwerklicher Dienstleistung war ungebro-
chen. Deshalb können wir auch für das Tisch-
lerhandwerk sicherlich feststellen, dass die 
Erwartungen für das abgelaufene Jahr erfüllt 
wurden“. Schmidt weiter: „Natürlich weiß ich, 
dass die Senkung der Konjunkturprognosen 
mit Verspätung auch den handwerklichen Sek-
tor treffen kann. Doch das Handwerk hat die 
andauernde Finanzkrise bisher gut verkraftet 
und ist im Großen und Ganzen von Einbrü-
chen verschont geblieben. Wir tragen mit un-
seren Betrieben und den Beschäftigten dazu 
bei, dass die Binnenkonjunktur läuft. Aber das 
berühmte „Holzauge“ fordert Wachsamkeit“. 

Haushaltsplan und Jahresrechnung wurden 
einstimmig beschlossen und Vorstand sowie 
Geschäftsführung wurde Entlastung erteilt. 
Mit dem Dank an alle Kollegen/-innen schloss 
Obermeister Schmidt die Innungsversamm-
lung. 

Die Tischler-Innung des Kreises Altenkirchen 
lud zur diesjährigen Innungsversammlung in 
das Hotel Landhaus Krombach nach Elken-
roth ein. Dieser Einladung folgten zahlreiche 
Mitglieder und ihre Partnerinnen, für die der 
Vorstand etwas Besonderes vorbereitet hatte. 

Die Versammlung wurde geleitet von Ober-
meister Wolfgang Becker, der die Teilnehmer 
herzlich begrüßte. In seinem Geschäftsbericht 
wies er auf aktuelle Themen hin und stell-
te diese zur Diskussion. „Es ist richtig, dass 
Arbeitnehmer/-innen, die täglich ihre Arbeit 
verrichten, auch entsprechend bezahlt werden 
müssen. Doch was zwischenzeitlich von den 
Handwerksbetrieben – hier insbesondere der 
Baubetriebe – verlangt wird im Hinblick auf 
die Aufzeichnungspflichten der Arbeitszeiten, 
ist absolut überzogen und geht definitiv an 
der Sache vorbei“. Becker weiter: „Das Tisch-
lerhandwerk ist in der Vergangenheit noch 
nie durch Unterschreitung des Mindestlohns 
auffällig geworden. Der aktuelle Lohn und Ge-
haltstarifvertrag weist bereits bei der untersten 
Lohngruppe eine Mehrvergütung von 2,25 
Euro gegenüber dem gesetzlichen Mindest-
lohn auf.“

Weiterhin standen zwei Fachvorträge auf der 
Tagesordnung. Andreas Hoffmann von der 
Firma Remmers und Ulrich Lohmann von 
PROSOL Lacke + Farben GmbH aus Siegen 

Abwechslungsreiche und informative Versammlung
referierten zum Thema Farben und Lacke.  In 
einem interessanten Vortrag zum Thema „Ar-
beitssicherheit und Arbeitsmedizin“ erfuhren 
die Mitglieder, welche gesetzlichen Vorgaben 
zu erfüllen sind und wie dieser Bereich im ei-
genen Unternehmen umgesetzt wird. 

„Einfach mal cool bleiben“. Zu diesem Thema 
bot die Innung den anwesenden Partnerin-
nen einen informativen Coaching-Workshop 
an. Die Referenten Nicole Müseler und Rolf 

Hellwig von „nr1.training“, vermittelten den 
Teilnehmerinnen, wie diese in sonst hekti-
schen und angespannten Situationen mehr 
Gelassenheit und „coolness“ an den Tag legen 
sollten.

Mit dem Dank an alle Kollegen beendete 
Obermeister Becker einen informativen und 
interessanten Versammlungstag und lud die 
Teilnehmer zu einem gemeinsamen Imbiss 
ein.
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Das Fleischerhandwerk zwischen Rhein und 
Westerwald informierte sich zu wichtigen 
Themen und deren Umsetzungsmöglichkei-
ten. Obermeister Thomas Christian nutzte die 
Versammlung, um zahlreiche Informationen 
an die Mitglieder weiterzugeben. Themen mit 
Brisanz und Zündstoff hatte Christian auf die 
Tagesordnung gesetzt – und die waren wohl 
auch der Grund dafür, dass mehr als die Hälf-
te aller Innungsbetriebe an der Innungsver-
sammlung teilnahm. Fachreferenten gewann 
Christian aus der Kreisverwaltung Neuwied 
und vom Landesinnungsverband Rheinland-
Rheinhessen (LIV).

Handwerk stärken

Obermeister Christian forderte seine Berufs-
kollegen auf, öffentliche Termine stärker zu 
nutzen. Wer diese auslasse, trage dazu bei, 
dass das Fleischerhandwerk nicht so wahrge-
nommen werde, wie es erforderlich sei. Hier 
seien insbesondere regionale Termine mit den 
Kreisverwaltungen, Verbandsgemeindever-
waltungen, aber auch Termine mit Politikern 
zu nennen. Nur durch eine starke Präsenz 
bei solchen Veranstaltungen könne man auf 
Missstände hinweisen und zur Verbesserung 
der einzelnen Situationen beitragen. So werde 
man in einem Gespräch mit dem Bundestags-
abgeordneten Nick (für den Westerwaldkreis 
gewählt) der Politik die Probleme, mit denen 
die Handwerker im alltäglichen Betriebsablauf 
zu kämpfen haben, näherbringen. Eine weite-
re, wichtige Maßnahme sei die Unterstützung 
der Kampagne „Ja zum Meisterbrief“.

Obermeister Christian informierte weiter-
hin über die vor kurzem stattgefundene De-
legiertentagung der Kreishandwerkerschaft 
Rhein-Westerwald und teilte den Kolleginnen 
und Kollegen mit, dass er nun als Beisitzer 
im Vorstand der Kreishandwerkerschaft tätig 
ist. In diesem Zusammenhang galt sein Gruß 
dem anwesenden neuen Vorsitzenden Kreis-
handwerksmeister der Kreishandwerkerschaft 
Rhein-Westerwald, Kfz.-Mechanikermeister 
Rudolf Röser aus Großmaischeid.

Fleischer der Innung Rhein-Westerwald informieren sich

Röser dankte für die Einladung zur Versamm-
lung und stellte sich den Teilnehmern kurz vor. 
Gemeinsam mit Obermeister Christian über-
reichte der Vors. Kreishandwerksmeister im 
Verlauf der Versammlung an Fleischermeister 
Rudolf Rübsamen aus Unnau den „Goldenen 
Meisterbrief“ der Handwerkskammer Kob-
lenz sowie an  seinen Sohn Jörg Rübsamen die 
Urkunde der Kreishandwerkerschaft Rhein-
Westerwald zum 25-jährigen Meisterjubiläum. 

LIV-Geschäftsführer Alexander Zeitler forder-
te in seinen Ausführungen die Kollegen auf, 
sich, soweit noch nicht geschehen, intensiv 
und kurzfristig mit dem Thema Mindestlohn 
und der damit verbundenen Dokumentati-
onspflicht auseinanderzusetzen und sich ggf. 
beim Steuerberater Unterstützung zu holen.

Er wies auf die vom Hauptverband heraus-

gegebene Broschüre zum Thema „Allergene 
Stoffe“  und auf den „Newsletter“ des Verban-
des, der per E-Mail an die Betriebe gesendet 
wird, hin. Damit gewährleistet sei, dass jeder 
Betrieb die Informationen erhält, werde in 
Kürze ein Abgleich der Kontaktdaten seitens 
der Innung erfolgen. 

Von der Kreisverwaltung Neuwied referierte 
Frau Dr. Ilonka Degenhardt zu Änderungen 
im Lebensmittelbereich und berichtete aus der 
Praxis ihrer Arbeit. 

Innungskollege Klaus-Peter Fries informier-
te über eine am 18. August 2015 im Neuwie-
der Stadtteil Gladbach stattfindende Aktion. 
Bereits seit 20 Jahren findet eine sogenannte 
„Vortour“ der „Tour der Hoffnung“ statt. Un-
terstützt von Teilnehmern und Prominenz aus 
Politik, Sport und Unterhaltung werden Spen-
dengelder für Institutionen wie Krankenhäu-
ser mit Stationen für z.B. krebskranke Kinder 
gesammelt. 

Fries unterstützt diese Veranstaltung und 
nimmt seit einigen Jahren aktiv daran teil. 
Während der diesjährigen Tour wird er die 
Teilnehmer bei einem Stopp verköstigen. Da 
mit einer hohen Teilnehmerzahl zu rechnen 
ist, wurde ihm seitens des Vorstandes die Un-
terstützung hierzu zugesagt.

Kollege Ingo Wedler aus Nistertal berichtete 
anhand eines Bildervortrages von seinen im 
vergangenen Jahr gewonnenen Eindrücken 
und Erfahrungen im Land der unbegrenzten 
Möglichkeiten und den hieraus entstandenen 
Geschäftsverbindungen. Aufgrund einer Ein-
ladung nach Amerika ergab sich für ihn die 
Chance, vor Ort eine Wurstproduktion nach 
hiesiger Art vorzustellen.

Obermeister Thomas Christian, Geschäftsführer Alexander Zeitler vom Fleischerverband sowie der 
neugewählte Vorsitzende Kreishandwerksmeister der Kreishandwerkerschaft Rhein-Westerwald, 
Rudolf Röser, überreichten den Kollegen Rudolf Rübsamen den Goldenen Meisterbrief der Hand-
werkskammer Koblenz und Jörg Rübsamen die Ehrenurkunde der Kreishandwerkerschaft Rhein-
Westerwald zum 25-jährigen Meisterjubiläum. 
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Die Krambergsmühle in Winkelbach war Ta-
gungsort der diesjährigen Innungsversamm-
lung  der Friseur- und Kosmetik-Innung RWW.

Zu Beginn der Versammlung hatten die zahl-
reichen Versammlungsteilnehmer bei einem 
gemeinsamen Frühstück ausreichend Zeit für 
gemeinsame Gespräche. Aber auch die an-
schließende Tagesordnung bot hinreichend 
Gelegenheit zur Diskussion und zum Infor-
mationsaustausch im Kollegenkreis.

Nach der Begrüßung der Ehrengäste und dem 
Totengedenken stand traditionell der Jahres-
rückblick des Obermeisters Gerd Schanz  auf 
der Agenda. Er ließ in seinen Ausführungen 
das vergangene Jahr Revue passieren und ging 
insbesondere auf die Fachkräfte- und Ausbil-
dungssituation im Friseurhandwerk ein. „Le-
sen, schreiben, rechnen, das ist das Mindeste, 
was unsere zukünftigen Lehrlinge für ihre Aus-
bildung mitbringen müssen. Hier gibt es ganz 
klar nach wie vor große Defizite. Dies birgt na-
türlich eine große Gefahr, dass die Ausbildung 
auch von „Innen her“ verwässert wird“, so der 
Obermeister. Den Auszubildenden fehle es, so 
Schanz, trotz steigender Anforderungen in den 
Ausbildungsberufen des Handwerks immer 
mehr an grundlegenden Eingangsqualifikatio-
nen. Im Rahmen seines Jahresrückblickes ging 
Schanz auch auf das duale Ausbildungssystem 
in unserem Land ein. „Fast ganz Europa benei-
det uns um unser duales Ausbildungssystem. 
Aber, um ordentlich ausbilden zu können, be-
darf es auch ordentlich ausgebildeter Meister 
und gerade die Meisterprüfung wird immer 
mehr von europäischen Politikern in Frage 
gestellt. Deutsche Handwerksmeister genie-
ßen international höchstes Ansehen und der 

Mitgliederversammlung der Friseur- u. Kosmetik-Innung RWW 
– Mindestlohn stand auf der Agenda

Handwerksmeister ist ein anerkanntes Gü-
tesiegel, das bei Kunden, Arbeitnehmern so-
wie Jugendlichen und ihren Eltern Vertrauen 
schafft. Daher ein deutliches „Ja“ zum Meister-
brief“,  so der Appell des Obermeisters im Rah-
men seiner Ausführungen. Nachdem Schanz 
noch einmal auf die Innungsaktivitäten des 
vergangenen Jahres eingegangen war, galt sein 
Dank dem Vorstand und den Mitgliedern des 
Prüfungsausschusses für die gute und konst-
ruktive Zusammenarbeit. 

Mit den besten Wünschen für die noch ver-
bleibenden Monate des Jahres 2015 schloss der 
Obermeister seinen Jahresrückblick. Im An-
schluss an die Ausführungen des Obermeisters 
richtete der neugewählte Kreishandwerks-
meister des Westerwaldkreises, Rolf Wanja, 
einige Worte an die Versammlungsteilnehmer.

Nachdem die Jahresrechnung 2013 verabschie-

det und der Haushaltsplan 2015 beschlossen 
war, stand mit dem Thema „Mindestlohn – 
Dokumentationspflicht der Arbeitszeit nach 
dem Arbeitnehmerentsendegesetz“  ein sehr 
interessanter Vortrag auf der Tagesordnung. 
Das Hauptzollamt Koblenz informierte die 
anwesenden Versammlungsteilnehmer über 
die im Zusammenhang mit dem Mindest-
lohn zu beachtenden Gesetze und Aufzeich-
nungspflichten. Der Vortrag warf viele Fragen 
auf und sorgte für eine rege Diskussion bei 
den anwesenden Teilnehmern. Insbesondere 
die Vorgehensweise der Zollbehörde bei der 
Kontrolle der Betriebe erhitzte die Gemüter 
der Firmeninhaber.  Nach der Ehrung zweier 
„Geburtstagskinder“ aus dem vergangenen 
Jahr konnte Obermeister Schanz die informa-
tive und gut besuchte Innungsversammlung 
schließen. 

Zur diesjährigen Innungsversammlung hat-
te die Steinmetz-Innung Westerwaldkreis ihre 
Mitglieder in die Räume der Kreishandwer-
kerschaft Rhein-Westerwald in Montabaur 
eingeladen. Nach der Begrüßung der Ver-
sammlungsteilnehmer und Feststellung der 
Beschlussfähigkeit  erstattete Obermeister Peter 
Müller seinen Jahresrückblick. 

Hier ging er auf die verschiedenen Aktivitäten 
der Innung im vergangenen Jahr ein. Auch die 
Auftragsverluste im Bereich Bestattungswe-
sen und die aktuelle Auftragslage im Stein-
metz- und Steinbildhauerhandwerk generell 
waren Gegenstand seines Rückblickes. Müller 
berichtete auch von der in der Zeit vom 17.04. 
bis 18.10.2015 in Landau stattfindenden Lan-
desgartenschau und regte an, eine gemeinsame 
Fahrt dorthin durchzuführen. 

Nach Bekanntgabe der Innungsdaten schloss 
Müller seinen Jahresrückblick und stellte diesen 
zur Diskussion.  Nachdem die Jahresrechnung 
2013 verabschiedet sowie der Haushaltsplan 
2015 beschlossen waren, sprach Obermeister 

Müller zum Abschluss der Tagesordnung noch 
die Teilnahme der Innung am diesjährigen 
Schustermarkt in Montabaur an, eine Veranstal-
tung, an der die Innung seit Jahren präsent ist 

und das Steinmetz- und Steinbildhauerhand-
werk vorstellt. Beim anschließenden Abendes-
sen bestand ausreichend Gelegenheit zum Mei-
nungsaustausch im Kreise der Kollegen. 

Innungsversammlung Steinmetz-Innung Westerwaldkreis
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Wenn es im Auto müffelt, die Scheiben be-
schlagen und nur noch ein laues Lüftchen wa-
bert, macht die Klimaanlage schlapp. Höchste 
Zeit, das coole Feature in der Werkstatt testen 
und warten zu lassen.

„Nur eine funktionierende Air Condition ga-
rantiert eine sichere Fahrt mit kühlem Kopf 
und vermeidet teure Folgeschäden“, sagt Jür-
gen Steindle vom Klimaanlagenservice-Spezi-
alisten Waeco.

Obwohl immer noch nicht alle Fahrzeugher-
steller Check und Wartung von Klimaanlagen 
in ihren Inspektionen vorschreiben, werden 
sie dringend empfohlen. Warum?

Anders als in Kühlschränken sind die Bauteile 
der Klimaanlagen mit beweglichen Teilen ver-
bunden. Aus diesen Leitungen und Dichtun-
gen verduften jährlich klammheimlich etwa 
zehn Prozent Kältemittel. Hinzu kommt, dass 
die Hersteller mit den Jahren den Füllstand 
der Klimaanlagen gesenkt haben.

Wer jetzt nicht reagiert, riskiert eine nachlas-
sende Kühlleistung und einen defekten Kom-
pressor, denn auch die im Kältemittel enthal-
tenen Leichtlauföle zur Schmierung gehen 
verloren. Ein teurer Spaß – die Reparatur kos-
tet schnell mal eine vierstellige Summe. Der 
Check sollte deshalb jährlich, die Wartung alle 
zwei Jahre erfolgen.

Was prüft die Werkstatt?

Zum Check gehören die Sicht- und Funkti-
onskontrolle aller Bau- und Verbindungsteile 
sowie die Messung der Ausblastemperatur, die 
maximal sieben Grad Celsius betragen sollte. 
Außerdem wird der Kältemittelstand und per 
Druckprüfung die Dichtheit der Anlage getes-
tet. Bei der Wartung wechselt die Werkstatt 
darüber hinaus den Filtertrockner, reinigt und 
füllt Kältemittel auf.

Woher kommen die üblen Gerüche?

Sind Verdampfer- und Luftfilteroberfläche 
nach dem Abstellen des Autos noch feucht, 
finden Pilze und Bakterien hier den idealen 
Nährboden. Da helfen nur Reinigung und 
eine anschließende Desinfektion mit Spray, 
Spritzpistole oder Ozon. Achtung: Die Desin-
fektion gehört nicht automatisch zum Klima-
anlagenservice. Autofahrer können vorbeugen 
und die Air Condition fünf Minuten oder fünf 
Kilometer vor Fahrtende ausschalten und das 
Gebläse laufen lassen. So trocknet der Ver-
dampfer ab.

Klimaanlage an und alles läuft ganz cool?

Nicht ganz. Nur wer die Anlage richtig be-
dient, genießt das prima Klima unbeschadet 
über viele Jahre. Und so funktioniert es: Das 

Auto vor der Fahrt kräftig lüften, und die 
Air Condition nach dem Start bei geöffneten 
Fenstern kurzzeitig voll powern lassen, damit 
die Stauhitze entweicht, danach runter regeln. 

Bei der Klimaautomatik reicht es, die Tempe-
ratur einzustellen. Auf kurzen Strecken unter 
zehn Minuten Fahrzeit lohnt der Kältekomfort 
nicht, er würde nur unnötig Kraftstoff kosten.

Weil die frische Luft wachhalten und nicht 
krankmachen soll, werden die Düsen nicht 
direkt auf Kopf und Brustkorb, sondern in 
den Innenraum gerichtet. Die beste Reisetem-
peratur liegt übrigens zwischen 21 Grad und 
23 Grad Celsius, maximal sieben Grad Celsius 
unter der Außentemperatur. 

Und ganz klar:

Die Air Condition muss auch im Winter ab 
und an arbeiten. Das garantiert die Schmie-
rung der Bauteile und weniger Feuchtigkeit im 
Fahrzeug.

Was hilft noch für ein prima Klima?

Wer sein Auto im Schatten parkt, hat schon 
beim Einsteigen die eindeutig besseren Karten. 
Hilfreich ist ebenfalls eine Wärmeschutzver-
glasung. Zum Himmel stinken auch zugesetzte 
Innenraumfilter. 

Die Kfz-Meister empfehlen den Wechsel ent-
sprechend der Herstellerangaben, mindestens 
aber einmal im Jahr.

Bis 2017 muss in allen Neuwagen in Europa 
das Kältemittel R 134a durch  ein neues, um-
weltverträglicheres ersetzt werden. Was bedeu-
tet das für Autofahrer und Werkstätten?

Die Werkstätten müssen beide Produkte – 
R 134a und das teurere R 1234yf – vorrätig 
haben und über die dafür notwendigen Ser-
vicegeräte, Ersatzteile sowie das entsprechende 
Know-how verfügen. 

Oder sie arbeiten mit entsprechenden Part-
nern zusammen, die den Service anbieten. 
Diesen höheren Aufwand zahlen Fahrer, die 
das neue, umweltfreundlichere Kältemittel an 
Bord haben, mit dem Check und der Wartung.

Frische Brise statt lauem Lüftchen



PKW-Service:
56422 Wirges, Christian-Heibel-Str. 48, Tel.: 02602/678-0

Görg & Jung Automobile GmbH
Autorisierter Mercedes-Benz Service und Vermittlung

Email: info@goerg-jung.mercedes-benz.de
Internet: goerg-jung.mercedes-benz.de

LKW-Service:
56412 Heiligenroth, Industriestraße 8, Tel.: 02602/9211-0
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Walterfang · Gauls · Ickenroth
Partner

■ Allgemeines Zivilrecht

■ Arbeitsrecht

■ Bank- u. Kapitalmarktrecht

■ Bau- u. Architektenrecht

■ Erbrecht

■ Familienrecht

■ Mietrecht

■ Strafrecht

■ Verkehrsrecht

■ Zwangsvollstreckung

Bahnhofstr. 43
56410 Montabaur

Telefon: 02602 - 950970
Telefax: 02602 - 950979

info@anwalt-montabaur.de
www.rechtsanwalt-montabaur.de

– Anzeige – Ein zentrales Thema der diesjährigen In-
nungsversammlung der Töpfer- und Kerami-
ker-Innung Rheinland-Pfalz war die Fortbil-
dung im Bereich „Arbeitssicherheit nach dem 
Unternehmermodell“, zu der Obermeister 
Roland Giefer als Referenten von der Ver-
waltungsberufsgenossenschaft Harald Metge 
recht herzlich begrüßte. Zahlreiche Innungs-
betriebe waren der Einladung gefolgt, fordert 
dieses Thema doch von allen Firmeninhabern 
unbedingte Beachtung.  

Traditionell stand natürlich auch der Jahres-
rückblick des Obermeisters auf der Tagesord-
nung. In seinem Bericht ging Giefer  sowohl 
auf die weltwirtschaftliche als auch die wirt-
schaftliche Situation in unserem Land ein. 
„Mit einem Wachstum von 1,5% hat die deut-
sche Wirtschaft eine erstaunlich stabile Bilanz 
für 2014 erreicht. 

Sie hat sich weder von politischen Krisen 
noch von Währungsturbulenzen beirren las-
sen, mehr zu investieren.

Auch der Export brummte. Nicht zuletzt ha-
ben kauflustige Verbraucher den Aufschwung 
gefördert“, berichtete der Obermeister in 
seinem Rückblick. Eben diese kauflustigen 
Verbraucher wünscht sich Giefer auch für 
sein Handwerk in der Zukunft. Aber um dies 
zu erreichen, so der Obermeister, bedürfe es 
weiterer Anstrengungen, sich am Markt zeit-
gemäß zu positionieren. Die bewährten Akti-
onen wie der „Tag der offenen Töpferei“, der 
internationale Keramikmarkt in Höhr-Grenz-
hausen sowie der Ransbacher Töpfermarkt 

Arbeitssicherheit war Thema  
der Innungsversammlung

haben sich zwischenzeitlich gut etabliert und 
tragen dazu bei, dass das Keramikerhandwerk 
an Attraktivität gewinnt. Auch die neu einge-
richtete Europäische Keramikstraße soll das 
Interesse der Touristen wecken.  

Als eine besorgniserregende Entwicklung be-
trachtete Giefer die Tatsache, dass im vergan-
genen Jahr zum 1. Mal seit Kriegsende kein 
einziger Lehrling im Töpfer- und Kerami-
ker-Handwerk in Rheinland-Pfalz eingestellt 
wurde. „Es könnte einem der Gedanke kom-
men“, so der Obermeister, „dass unser Hand-
werk allmählich ausstirbt. Diese Sorge teilen 
auch andere Gewerke mit uns, nicht ohne 
Grund kämpft die Handwerkskammer um 
den Erhalt der Meisterprüfung“. In seinem 
Jahresrückblick ging Giefer außerdem auf die 
durchgeführten Zwischen- und Gesellenprü-
fungen innerhalb der Innung ein und dankte 
den Mitgliedern des Gesellenprüfungsaus-
schusses recht herzlich für die hervorragende 
ehrenamtliche Arbeit. 

Mit dem chinesischen Sprichwort: „Ein 
schlechter Handwerker schiebt die Schuld auf 
sein Werkzeug“ schloss Giefer seinen kriti-
schen und durchaus nachdenklich stimmen-
den Jahresbericht. Einstimmig verabschiede-
ten die anwesenden Innungsmitglieder die 
Jahresrechnung 2014 und den Haushaltsplan 
für das Jahr 2015.

Nach der Tagesordnung beendete Ober-
meister Giefer die Versammlung mit dem 
Dank an alle Kolleg(inn)en für die Teilnah-
me. 
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Das Hotel Wilhelm von Nassau in Diez war 
in diesem Jahr der Veranstaltungsort der 
Innungsversammlung der Metallhandwer-
ker-Innung Rhein-Lahn-Westerwald, zu der 
Obermeister Sebastian Hoppen die Mitglie-
der und Referenten herzlich willkommen 
heißen konnte.

„Die mitgliederstärkste Metall-Innung in 
Rheinland-Pfalz hat im abgelaufenen Jahr 
wichtige Themen angefasst und umgesetzt“, 
so der Obermeister in seinem Geschäftsbe-
richt. Hoppen weiter: „Neben der sehr gut 
besuchten Freisprechungsfeier, zu Beginn 
des Vorjahres, wurden zwei Module des 
„eBusiness-Lotsen Mittelrhein“ durchge-
führt.

Ein Seminar zum Thema „Umkehr der Steu-
erlast bei Lieferungen von Metallen und 
Edelmetallen“ stand ebenso auf der Agen-
da wie die Seminarreihe, die seitens der In-
nungsgeschäftsstelle angeboten wurde.

Als weiteres Highlight kann auch die Ge-
meinschaftsfahrt der Innung zur Meyer-
Werft nach Papenburg und Hamburg be-
zeichnet werden“, so Hoppen weiter.

Dipl.-Designer Christoph Krause von der 
Handwerkskammer Koblenz referierte über 
Kommunikationstrends in den Themenfel-

dern Internetauftritt und Öffentlichkeitsar-
beit für den Klein- und Mittelstand. Von der 
Firma Wiegel Neuwied Feuerverzinken GmbH 
& Co. KG referierte Thomas Kurz zum Thema 
„Verzinkungsgerechte Konstruktionen“. 

Metallhandwerk tagte in Diez
Die Referenten standen für weitere Fragen 
seitens der Versammlung zur Verfügung. Im 
Anschluss an die Vorträge schloss Obermeis-
ter Hoppen mit dem Dank an alle Kollegen die 
informative Versammlung.
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Versorgungswerk Rhein-Westerwald e.V. informiert:

Informationen erhalten Sie von

Versorgungswerk Rhein-Westerwald e.V. 
Langendorfer Straße 91 · 56564 Neuwied 
Telefon 0 26 31/94 64-0

Signal Iduna Gruppe · Filialdirektion Koblenz 
Löhrstraße 78-80 · 56068 Koblenz 
Telefon 02 61/139 01 21

– Anzeige –

Mit dem Einzug des Frühlings startet auch 
die alljährliche Motorradsaison. Knapp 
vier Millionen Motorräder sind nach 
Angaben des Flensburger Kraftfahrtbun-
desamts dann wieder auf Deutschlands 
Straßen unterwegs. Damit der Feuerstuhl 
nicht zum Schleudersitz wird, gibt die 
SIGNAL IDUNA Gruppe, Dortmund/
Hamburg, Tipps für mehr Sicherheit 
beim Motorrad fahren.

Das Risiko, tödlich zu verunglücken, 
ist laut Unfallforschung der Versicherer 
(UDV) für Motorradfahrer etwa 14-mal 
so hoch wie für Autofahrer. Zahlen, die 
für sich sprechen. Nicht angepasste Ge-
schwindigkeit ist auf zwei Rädern der 
Killer Nummer eins. Die meisten Mo-
torradfahrer, rund ein Drittel, kamen bei 
sogenannten Alleinunfällen ums Leben. 
Unter Alleinunfällen verstehen Exper-
ten Unfälle, bei denen es keine anderen 
Beteiligten gab, sie sind ein deutlicher 
Indikator für zu hohes Tempo. Zweit-
häufigste Todesursache sind Unfälle im 
Begegnungsverkehr, beispielsweise beim 
Überholen. 

Aufgrund der kleinen Silhouette werden 
Motorradfahrer zudem gerne übersehen 
oder ihre Geschwindigkeit wird falsch 
eingeschätzt. Um ihre Sicherheit zu erhö-

hen, sollten Motorradfans vor allem auf 
gute Sichtbarkeit setzen: helle Schutzbe-
kleidung, reflektierende Materialien und 
optische Präsenz – beispielsweise durch 
ausreichende Sicherheitsabstände zu 
anderen Fahrzeugen – tragen dazu bei. 
Motorradfahrer sind außerdem beson-
ders gefordert, immer für andere mitzu- 
denken. Unabhängig von der Schuldfrage 
sind meist sie es, die an den Unfallfolgen 
verstärkt zu leiden haben. Autofahrer 
sollten umsichtig unterwegs sein, denn 
Motorräder haben keine Knautschzone. 
Das sollten auch Motorradfans beden-
ken, ehe sie Gas geben: immer der Situ-
ation und dem Können entsprechend 
fahren. Wer monatelang die Maschine 
nicht angerührt hat, muss sich das nötige 
Fahrgefühl für seine Maschine – richtiges 
Bremsen, nötige Schräglage und rechtzei-
tiges Reagieren – erst einmal auf kurzen 
Ausfahrten wieder antrainieren. 

Auf den Sozius gehört in jedem Fall eine 
passende Kfz-Versicherung: So bietet die 
SIGNAL IDUNA einen leistungsstarken 
Motorrad-Tarif an. Zu dem umfangrei-
chen Versicherungsschutz kommen mög-
liche Nachlässe hinzu wie der „car&bike-
Nachlass“: Dieser greift unter anderem, 
wenn der Biker auch sein Auto bei der 
SIGNAL IDUNA versichert hat und hier 

Motorräder ohne Knautschzone

Helmut Zeiß
- Betriebswirt BAV (FH) -
- Experte KV/PV (DVA) -

Direktionsbeauftragter KV/LV

mit Schadenfreiheitsklasse ½ oder besser 
fährt. Zudem muss der jüngste Nutzer 
mindestens 27 Jahre sein. Im aktuellen 
Fairness-Ranking der Wirtschaftszeit-
schrift Focus-Money (Ausgabe 16/2015) 
erhielt die SIGNAL IDUNA übrigens 
auch in diesem Jahr die Auszeichnung 
„Fairster Kfz-Versicherer“. Nahezu 3.000 
Fahrzeugbesitzer hatten ihren Versicherer 
in sechs Kategorien bewertet.

Zum Schluss ein Appell der SIGNAL 
IDUNA: Die richtige Motorradkleidung 
kann vor schlimmsten Verletzungen 
schützen und sogar Leben retten! Schutz-
helm, Lederhandschuhe und -stiefel so-
wie Nierenschutz sind für jeden Motor-
radfahrer ein absolutes „Muss“, selbst bei 
kurzen Ausfahrten. Empfehlenswert ist 
auch ein Fahrsicherheitstraining, wie es 
beispielsweise das auto motor und sport 
Fahrsicherheitszentrum am Nürburgring 
anbietet. Auf dieses Training erhalten die 
Kunden der SIGNAL IDUNA Gruppe zu-
dem einen Nachlass von zehn Prozent. Ist 
das Motorrad bereits über die SIGNAL 
IDUNA versichert, gibt’s nach dem nach-
weislich mit dem eigenen Fahrzeug absol-
vierten Training 50 Euro als zusätzliches 
Dankeschön. 

Erich Westendarp.pixelio.de
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Sprechen

wir über Ihre

Zukunft!

Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Volksbanken
Raiffeisenbanken

in Rheinland-Pfalz

Mehr Informationen erhalten Sie vor Ort
oder unter vr.de/firmenkunden
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Sie haben in der Urlaubszeit Personalengpäs-
se? Ihre Stammbelegschaft erholt sich und Sie 
kommen ins Schwitzen? Nun, Ihnen kann ge-
holfen werden. Der Einsatz von Schülern ist 
der Problemlöser für die Sommerferien – auch 
mit Mindestlohn.

Eins gleich vorweg: Wenn Sie in Ihrem Betrieb 
Schüler beschäftigen, sind diese Schüler Ar-
beitnehmer. Für sie gelten die gleichen Rechte 
und Pflichten wie für Ihre sonstigen Mitarbei-
ter. Und wenn die Schüler noch keine 18 Jahre 
alt sind, müssen Sie nach dem Jugendarbeits-
schutzgesetz sogar noch einige Besonderhei-
ten beachten.

Schülerbeschäftigung ist in der Regel 
sozialversicherungsfrei

Die großen Ferien sind ein überschaubarer 
Zeitraum. Sie haben in diesen Wochen die 
Möglichkeit, Schüler geringfügig entlohnt, 
geringfügig kurzfristig oder sonst wie zu be-
schäftigen. Da bei Schülern außerhalb der 
Tätigkeit für Ihren Betrieb der Erwerb von 
Bildung im Vordergrund steht, bleiben „Perso-
nen, die während der Dauer ihrer Ausbildung 
an einer allgemeinbildenden Schule“ eine 
Beschäftigung ausüben, in der Arbeitslosen-
versicherung in jedem Fall versicherungsfrei. 
Weder Sie noch Ihre Ferienjobber zahlen da-
für Beiträge.

Beschäftigen Sie Schüler geringfügig kurzfris-
tig, also nicht länger als drei Monate oder 70 
Arbeitstage, bleiben diese auch in den übri-
gen Zweigen der Sozialversicherung versiche-
rungs- und damit beitragsfrei. Sie brauchen 
für die jungen Bildungsbürger also keine 
Beiträge an Renten- noch an Kranken- und 
Pflegeversicherer abzuführen. In der Kranken- 
und Pflegeversicherung bleiben Schüler auch 
mit einem 450-Euro-Job versicherungsfrei. Sie 

sind gegen die Risiken Krankheit und Pflege-
bedürftigkeit in der Regel via Familienversi-
cherung über ihre Eltern abgesichert. In der 
Rentenversicherung sind arbeitende Schüler 
dagegen auch im Minijob versicherungs-
pflichtig – können aber auf diese Versiche-
rungspflicht verzichten. 

Liegen die Voraussetzungen einer geringfü-
gig entlohnten oder geringfügig kurzfristigen 
Beschäftigung nicht vor, sind Schüler – mit 
Ausnahme der Arbeitslosenversicherung (s. 
o.) – wie Ihre sonstigen Mitarbeiter versiche-
rungspflichtig. Steuerrechtlich ist der Lohn für 
den Ferienjob Arbeitsentgelt und als Arbeits-
entgelt zu versteuern – da haben Schüler kei-
nen Sonderstatus.

Kinder und jugendliche Schüler 
sind besonders geschützt

Auch wenn das neue Smartphone die jungen 
Menschen noch so zum Gelderwerb drängt 
oder sie ihr Taschengeld mit einem Ferienjob 
aufbessern wollen: Sind Schüler noch keine 15 
Jahre alt, dürfen sie nicht in Ihrem Unterneh-
men beschäftigt werden. Das gebietet Ihnen 
das Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG), 
das in § 5 Abs. 2 und Abs. 3 JArbSchG aber ei-
nige – hier nicht interessierende – Ausnahmen 
von diesem Grundsatz vorsieht. Schüler, die 
schon 15, aber noch nicht 18 Jahre alt sind und 
der Vollzeitschulpflicht unterliegen, stehen 
Kindern gleich. Bei diesen Schülern erlaubt 
Ihnen der Gesetzgeber allerdings die Beschäf-
tigung „während der Schulferien für höchstens 
vier Wochen im Kalenderjahr“. Erst Schüler 
über 18, die nicht mehr vollzeitschulpflichtig 
sind, fallen aus der JArbSchG-Anwendung 
heraus. Für sie gilt „normales“ Arbeitsrecht. 
Sie dürfen auch mehr als vier Wochen im Jahr 
und auch außerhalb der Schulferien arbeiten.

Soweit Sie das JArbSchG anwenden müssen, 
beachten Sie unbedingt, dass die Arbeitszeit 
Jugendlicher nicht mehr als acht Stunden 
täglich und nicht mehr als 40 Stunden in der 
Woche betragen darf. Bei einer täglichen Ar-
beitszeit von mehr als viereinhalb bis zu sechs 
Stunden müssen Sie jugendlichen Schülern 
30 Minuten Pause gewähren, 60 Minuten bei 
einer Arbeitszeit von mehr als sechs Stunden. 
Zudem gilt für sie die 5-Tage-Woche.

Urlaubsansprüche haben Ihre Schüler erst, 
wenn sie einen vollen Kalendermonat bei 
Ihnen tätig sind. Während der 4-wöchigen 
Beschäftigung jugendlicher Schüler mit Voll-
zeitschulpflicht kann also kein Anspruch auf 
bezahlten Erholungsurlaub entstehen. Er-
wachsene Schüler haben unter den gleichen 
Voraussetzungen Anspruch auf den gesetz-
lichen Mindesturlaub wie Ihre Stammbeleg-
schaft.

Und was machen Sie in 
puncto Mindestlohn?

Seit dem 1. Januar 2015 gibt es in der Bun-
desrepublik einen gesetzlichen Mindestlohn. 
Dieser Mindestlohn beträgt zurzeit 8,50 Euro. 
Zu viel für einen unerfahrenen Schüler als Fe-
rienjobber? 

Das Mindestlohngesetz (MiLoG) sieht hier in 
§ 22 Abs. 2 eine wichtige Ausnahme vor: „Per-
sonen im Sinne von § 2 Absatz 1 und 2 des 
Jugendarbeitsschutzgesetzes ohne abgeschlos-
sene Berufsausbildung gelten nicht als Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer im Sinne 
dieses Gesetzes.“ Also: kein Mindestlohn für 
Kinder und Jugendliche. 

Die mindestlohnfreie Zone für Personen unter 
18 bedeutet allerdings nicht, dass Sie bei der 
Bemessung des Arbeitsentgelts Ihrer minder-
jährigen Schüler völlig frei sind. Besteht zwi-
schen Arbeit und Arbeitsentgelt ein auffälli-
ges Missverhältnis, ist die zugrunde liegende 
Vereinbarung nämlich wegen Lohnwuchers 
sittenwidrig und nichtig.

Das ist der Fall, wenn die Arbeitsvergütung 
nicht mal zwei Drittel des in der Branche ge-
zahlten Tarifentgelts ausmacht. Mit dem Er-
gebnis, dass der völlig unterbezahlte Schüler 
dann Anspruch auf die in Ihrem Wirtschafts-
zweig übliche Vergütung hat. 

Sind Ihre Schüler 18 Jahre und älter, zahlen Sie 
den Mindestlohn. Und sieht ein Tarifvertrag 
für Sie eine höhere Vergütung vor, zahlen Sie 
diese höhere Vergütung. Das Merkmal „Schü-
ler“ ist kein Grund für eine Schlechterstellung 
gegenüber vergleichbaren Arbeitnehmern aus 
Ihrer Stammbelegschaft. Und Vereinbarun-
gen, die den Anspruch auf Mindestlohn unter-
schreiten, sind von Rechts wegen unwirksam.

Autor: Dr. Heinz J. Meyerhoff, Rechtsanwalt, 
Fachanwalt für Arbeitsrecht, Fachanwalt für So-
zialrecht, Greven, für Personalpraxis24.de.

Ferienjobs – so machen Arbeitgeber alles richtig
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Haftungsausschluss: Die in diesem Ma-
gazin abgedruckten Artikel, Formulare 
und Empfehlungen wurden mit größt-
möglicher Sorgfalt und nach bestem Wis-
sen recherchiert und erstellt. Sie erheben 
aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
Fehler sind nie auszuschließen. Auch wird 
die Verfallzeit von Gesetzen und Verord-
nungen immer kürzer. Es wird deshalb 
keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit, 
Vollständigkeit oder Qualität der in die-
sem Magazin bereitgestellten Informati-
onen übernommen. Für Schäden mate-
rieller oder immaterieller Art, die durch 
die Nutzung oder Nichtnutzung der dar-
gebotenen Informationen bzw. durch die 
Nutzung fehlerhafter und unvollständi-
ger Informationen unmittel bar oder 
mit  telbar verursacht werden, haften der 
Herausgeber und die beteiligten Kreis-
handwerkerschaften nicht, sofern ihnen 
nicht nachweislich vorsätzliches oder grob 
fahrlässiges Verschulden zur Last gelegt 
werden kann.

Arbeitsrecht
Azubi muss Schmerzensgeld zahlen – 

kein Altersbonus

Nach einer Entscheidung des Bundesarbeitsge-
richts (BAG) haften Auszubildende nach den 
gleichen Regeln wie andere Arbeitnehmer und 
können wegen ihres geringen Alters nicht mit 
Sonderregelungen rechnen, wenn sie durch 
ihr Verhalten Kollegen geschädigt haben. Im 
vorliegenden Fall hatte ein Auszubildender in  
einem Kfz-Betrieb einem Kollegen ohne Vor-
warnung und mit abgewandter Körperhaltung 
ein Metallteil (Wuchtgewicht) zugeworfen und 
ihn am Auge getroffen. Der damals 17-jährige 
Geschädigte der Wurfaktion erhielt eine künst-
liche Linse und trug dauerhafte Einschränkun-
gen durch eine Narbe in der Hornhaut davon. 
Die Berufsgenossenschaft zahlt eine monatli-
che Rente von  204,40 Euro.

Das BAG bestätigte das Urteil des hessischen 
Landesarbeitsgerichts von August 2013, nach 
dem der Lehrling beim Werfen des Metallteils 
schuldhaft handelte. Er muss ein Schmerzens-
geld von 25.000 Euro zahlen. Voraussetzungen 
für einen Haftungsausschluss sahen die Rich-
ter nicht. BAG, Urteil vom 19.03.2015,   
Az.: R 67/14

BAG zur Wirksamkeit von Klageverzichts-
klauseln im Aufhebungsvertrag

Enthält ein vom Arbeitgeber vorformulier-
ter Aufhebungsvertrag in einer Nebenabrede 
einen Klageverzicht, unterliegt dieser der In-
haltskontrolle nach § 307 BGB. Findet sich 
eine solche Abrede im Aufhebungsvertrag, der 
zur Vermeidung einer arbeitgeberseitig ange-
drohten außerordentlichen Kündigung ge-
schlossen wird, benachteiligt der Verzicht den 
Arbeitnehmer unangemessen i. S. v. § 307 Abs. 
1 und 2 Nr. 1 BGB, sofern ein verständiger Ar-
beitgeber den Ausspruch der Kündigung nicht 
ernsthaft hätte erwägen dürfen. BAG, Urteil 
vom 12.03.2015, Az.: 6 AZR 82/14

Kündigung wegen Geltendmachung 
des Mindestlohnes 

Eine Kündigung des Arbeitsverhältnisses ist 
unwirksam, wenn sie von dem Arbeitgeber 
als Reaktion auf eine Geltendmachung des 
gesetzlichen Mindestlohnes ausgesprochen 
wurde. Eine solche Kündigung ist als eine nach  
§ 612a BGB verbotene Maßregelung anzu-
sehen. ArbG Berlin, Urteil vom 17.04.2015,  
Az.: 28 Ca 2405/15 

Ausbildungsvergütung

Nach Auffassung des BAG (Bundesarbeits-
gericht) darf die Ausbildungsvergütung 
das jeweilige Tarifniveau der Branche nur 
im Ausnahmefall um mehr als 20% unter-
schreiten.

Im vorliegenden Fall hatte das BAG über die 
Zahlungsklage eines Auszubildenden gegen 
seinen Arbeitgeber zu entscheiden, der nur 
die Hälfte des Lohns erhalten hatte, die der 
Tarif seiner Branche vorsah. 

Das BAG verurteilte den Arbeitgeber zur 
Nachzahlung. BAG, Urteil vom 29.04.2015,  
Az.: 9 AZR 108/14

Mindestlohn – 
Anspruch auch an Feiertagen  

und bei Arbeitsunfähigkeit

Beschäftige haben auch bei Arbeitsunfähigkeit 
und an Feiertagen Anspruch auf den Mindest-
lohn. Das Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG) 
findet auch Anwendung, wenn sich die Höhe 
des Entgelts nach einer Mindestlohnregelung 
richtet, die keine Bestimmungen zu Entgelt-
fortzahlung und Urlaubsentgelt enthält, so die 
Entscheidung des Bundesarbeitsgericht (BAG). 

Im entschiedenen Fall zahlte die Beklagte zwar 
für tatsächlich geleistete Arbeitsstunden und 
für Zeiten des Urlaubs diese Mindeststunden-
vergütung, jedoch nicht für durch Feiertage 
oder Arbeitsunfähigkeit ausgefallene Stunden. 
Auch die Urlaubsabgeltung berechnete sie nur 
nach der geringeren vertraglichen Vergütung. 
Das BAG bestätigte den Anspruch auf Min-
destlohn. 

Nach den Bestimmungen des Entgeltfortzah-
lungsgesetzes (§ 2 Abs. 1, § 3 i.V.m. § 4 Abs. 
1 EFZG) hat der Arbeitgeber für Arbeitszeit, 
die aufgrund eines gesetzlichen Feiertags oder 
wegen Arbeitsunfähigkeit ausfällt, dem Ar-
beitnehmer das Arbeitsentgelt zu zahlen, das 
er ohne den Arbeitsausfall erhalten hätte (Ent-
geltausfallprinzip). Die Höhe des Urlaubsent-
gelts und einer Urlaubsabgeltung bestimmt 
sich gemäß § 11 BUrlG nach der durchschnitt-
lichen Vergütung der letzten dreizehn Wochen 
(Referenzprinzip). Diese Regelungen finden 
auch dann Anwendung, wenn sich die Höhe 
des Arbeitsentgelts nach einer Mindestlohnre-
gelung richtet, die (hier die MindestlohnVO) 
keine Bestimmungen zur Entgeltfortzahlung 
und zum Urlaubsentgelt enthält. Ein Rück-
griff des Arbeitsgebers auf eine vertraglich 
vereinbarte niedrigere Vergütung ist in diesen 
Fällen deshalb unzulässig. BAG, Urteil vom 
13.05.2015, Az.: 10 AZR 191/14

Entgeltfortzahlung bei Arbeitsunfähigkeit 
wegen Alkoholabhängigkeit

Bei einer Alkoholabhängigkeit handelt es sich 
um eine Krankheit. Wird ein Arbeitnehmer 
infolge seiner Alkoholabhängigkeit arbeitsun-
fähig krank, kann nach dem derzeitigen Stand 
der medizinischen Erkenntnisse nicht von ei-
nem Verschulden im Sinne des Entgeltfortzah-
lungsrechts ausgegangen werden.

Eine Arbeitsunfähigkeit ist nur dann verschul-
det i.S.d. § 3 I 1 EFZG (Entgeltfortzahlungs-
gesetz), wenn ein Arbeitnehmer in erhebli-
chem Maße gegen das von einem verständigen 
Menschen in seinem eigenen Interesse zu er-
wartende Verhalten verstößt. Bei einem alko-
holabhängigen Arbeitnehmer fehlt es suchtbe-
dingt auch im Fall eines Rückfalls nach einer 
Therapie regelmäßig an einem solchen Ver-
schulden.  BAG, Urteil vom 18.03.2015,   
Az.: 10 AZR 99/14 

Elternzeit – Urlaubskürzung

Laut einer Entscheidung des Bundesarbeitsge-
richts kann der Arbeitgeber nach Beendigung 
eines Arbeitsverhältnisses den Erholungsur-
laub wegen Elternzeit nicht mehr kürzen.

Die Klägerin, eine als Ergotherapeutin in ei-
nem Seniorenheim beschäftigte Frau, hatte 
einen jährlichen Urlaubsanspruch von 36 
Urlaubstagen. Nach der Geburt ihres Sohnes 
2010 befand sie sich ab Mitte Februar 2011 
in Elternzeit. In der Zwischenzeit endete das 
Arbeitsverhältnis zum 15.5.2012. Kurz danach 
verlangte die Ergotherapeutin erfolglos Ab-
geltung ihres Urlaubsanspruchs für die Jahre 
2010 bis 2012. Im September 2012 erklärte 
die Arbeitgeberin, sie werde ihren Erholungs-
urlaub wegen der Elternzeit kürzen.

Während das zuständige Arbeitsgericht die 
Klage abwies, änderte das Landesarbeitsge-
richt dieses Urteil auf die Berufung der Frau 
ab und erklärte die nachträgliche Kürzung 
des Erholungsurlaubs für unwirksam. Die 
hiergegen eingelegte Revision  blieb erfolglos. 
§ 17 Abs. 1 Satz 1 BEEG bestimmt, dass der 
Arbeitgeber den Urlaubsanspruch des Ar-
beitnehmers für jeden vollen Kalendermonat 
um ein Zwölftel kürzen kann. Der Anspruch 
auf Erholungsurlaub erlischt, wenn das An-
stellungsverhältnis endet und der Mitarbeiter 
Anspruch auf Urlaubsabgeltung hat. Nach 
neuerer Rechtsprechung ist dieser Anspruch 
nicht mehr Surrogat des Urlaubsanspruchs, 
sondern ein reiner Geldanspruch. Ist der Ab-
geltungsanspruch entstanden, bildet er jedoch 
einen Teil des Vermögens des Beschäftigten 
und unterscheidet sich rechtlich nicht von 
anderen Zahlungsansprüchen des Arbeitneh-
mers. BAG, Urteil vom 19.05.2015,   
Az.:  9 AZR 725/13
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Durch die Einführung des gesetzlichen 
Mindestlohnes werden verstärkt Unter-
nehmen durch die Zollbehörde kontrol-
liert. Welche Mitwirkungspflichten aber 
hat der Unternehmer bei den Prüfungen?

Wenn bei Ihnen als inländischem Ar-
beitgeber der Zoll eine Prüfung nach 
dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz 
(SchwarzArbG) durchführt, sind Sie gesetz-
lich verpflichtet, diese Prüfung zu dulden 
und an dieser aktiv mitzuwirken. Diese 
Verpflichtung betrifft gleichermaßen die 
bei der Prüfung angetroffenen und von 
Ihnen beschäftigten Arbeitnehmer/-innen. 

Alle bei der Prüfung angetroffenen Perso-
nen müssen auf Verlangen beispielsweise 

•	 Ihre	Personalien	angeben,

•	 mitgeführte	Ausweispapiere	vorlegen,

•	 Angaben	 über	 ihre	 Beschäftigungsverhält-
nisse machen (z.B. Arbeitszeit, Entlohnung, 
Arbeitsvertrag, Auszahlungsmodalitäten),

•	 Unterlagen	 zur	 Einsichtnahme	 vorlegen,	
aus denen Umfang, Art und Dauer der Be-
schäftigungsverhältnisse abgeleitet werden 
können (z.B. Lohn- bzw. Meldeunterlagen, 
Gehaltsabrechnungen etc.),

•	 das	Betreten	der	Grundstücke	und	der	Ge-
schäftsräume des Arbeitgebers bzw. Auf-
traggebers während der Arbeitszeit der dort 
tätigen Personen zur Durchführung der 
Personenbefragung dulden oder

•	 das	Betreten	der	Grundstücke	und	der	Ge-
schäftsräume des Arbeitgebers bzw. Auf-
traggebers während der Geschäftszeit zur 
Durchführung der Geschäftsunterlagenprü-
fung dulden.

 Ihre Arbeitnehmer sind bei Ausübung ihrer 
Tätigkeit verpflichtet, ihren Personalaus-
weis, Pass, Passersatz oder Ausweisersatz 
mitzuführen und den Behörden der Zoll-
verwaltung auf Verlangen vorzulegen, wenn 
Sie Arbeitgeber in einem der folgenden 
Wirtschaftszweige sind: 

•	 Baugewerbe

•	 Gaststätten-	und	Beherbergungsgewerbe

•	 Personenbeförderungsgewerbe

•	 Speditions-,	Transport-	und	damit	verbun-
denes Logistikgewerbe

•	 Schaustellergewerbe

•	 Unternehmen	der	Forstwirtschaft

•	 Gebäudereinigungsgewerbe

•	 Unternehmen,	die	sich	am	Auf-	und	Abbau	
von Messen und Ausstellungen beteiligen 

•	 Fleischwirtschaft

Beschäftigen Sie Leiharbeitnehmer und verlei-
hen Sie diese zur Erbringung von Dienst- oder 
Werkleistungen in eine ausweismitführungs-
pflichtige Branche, werden diese von der Mit-
führungs- und Vorlagepflicht von Ausweispa-
pieren erfasst. 

Als Arbeitgeber haben Sie jeden Ihrer Ar-
beitnehmer nachweislich und schriftlich 
auf diese Ausweismitführungs- und Vor-
lagepflicht hinzuweisen. 

Diesen Hinweis müssen Sie für die Dauer 
der Erbringung der Dienst- oder Werk-
leistungen aufbewahren und auf Verlan-
gen vorlegen. Wenn Sie als Arbeitgeber im 
Sinne von § 1 Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetz (AÜG) Leiharbeitnehmer zur Er-
bringung von Dienst- oder Werkleistun-
gen in eine ausweismitführungspflichtige 
Branche verleihen, unterliegen auch Sie 
dieser Hinweispflicht.

Vorsätzliche und fahrlässige 
Zuwiderhandlungen sind mit 

Bußgeld bedroht.

Soweit erforderlich, sind Sie verpflichtet, in au-
tomatisierten Dateien gespeicherte Daten aus-
zusondern und auf automatisiert verarbeitba-
re Datenträger oder in Listen zu übermitteln. 
Ist die Aussonderung mit einem unverhältnis-
mäßig hohen Aufwand verbunden und stehen 
überwiegend schutzwürdige Interessen nicht 
entgegen, können Sie aufgefordert werden, die 
Daten ungesondert zu übermitteln.

Zur Durchführung der Geschäftsunterlagen-
prüfung sind, sofern vorhanden, geeignete 
Räumlichkeiten unentgeltlich zur Verfügung 
zu stellen. 

Stehen diese nicht zur Verfügung und ist an-
sonsten eine Prüfung vor Ort nicht möglich 
(kein eigener Raum, Geruchs- oder Lärmbe-
lästigung), können Sie verpflichtet werden, die 
Unterlagen an Amtsstelle vorzulegen. 

Befinden sich die von Ihnen vorzulegenden 
Unterlagen ganz oder teilweise im Gewahrsam 
anderer Personen, z.B. Steuerberater, haben 
Sie im Rahmen Ihrer Mitwirkungspflicht den 
Bediensteten des Zolls die Unterlagen zugäng-
lich zu machen. 

Die vorgenannten Ausführungen zu den 
Duldungs- bzw. Mitwirkungspflichten gel-
ten gleichermaßen für Prüfungen nach dem 
Mindestlohngesetz (MiLoG), dem Arbeit-
nehmer-Entsendegesetz (AEntG) und dem 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG).

Wenn Sie bei dieser Prüfung nicht mitwirken, 
indem Sie z.B.

•	 pflichtwidrig	keine	Auskünfte	erteilen,

•	 das	Betreten	des	Grundstücks	oder	der	Ge-
schäftsräume nicht dulden oder

•	 nicht	die	notwendigen	Geschäftsunterlagen	
zur Einsichtnahme vorlegen,

begehen Sie eine Ordnungswidrigkeit und 
können mit einem Bußgeld belegt werden.

Unter der Quelle www.zoll.de finden Sie 
weitere Informationen.

Prüfungen durch den Zoll
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Arbeitsvertrag für Schüler/Schülerinnen
Zwischen der Firma
– im Folgenden „Arbeitgeber” genannt –

und

Herrn/Frau

– im Folgenden „Arbeitnehmer” genannt – (falls der Arbeitnehmer noch nicht volljährig ist, hier die Erziehungsberech-
tigten mit eintragen) wird folgender befristeter Arbeitsvertrag geschlossen.

1. Beginn und Tätigkeit eines befristeten Arbeitsverhältnisses mit Sachgrund „Ferien-/Freizeit-Aushilfstätigkeit”.

Der Arbeitnehmer wird befristet eingestellt ab            bis zum     

als                      (Tätigkeitsbeschreibung)

Der Arbeitgeber kann dem Arbeitnehmer auch andere Aufgaben im Unternehmen übertragen, die seinen Fähigkeiten 
entsprechen, oder seinen Arbeitsort und -platz verlegen, soweit dies zumutbar ist.

2. Bezüge und Arbeitszeit. Der Arbeitnehmer erhält als Vergütung brutto             Euro Stundenlohn* /                 Euro 
Monats* (Wochen-)*gehalt. Die Arbeitszeit beträgt täglich*/ wöchentlich*/ monatlich*           Stunden. Beginn und 
Ende der täglichen Arbeitszeit und der Pausen wird einvernehmlich zwischen den Vertragspartnern festgelegt. Im Üb-
rigen richtet sich die Arbeitszeit nach den betrieblichen Erfordernissen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

3. Entgeltfortzahlung und Urlaub. Der Arbeitnehmer hat im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für die Dauer der 
Aushilfstätigkeit Anspruch auf Entgeltfortzahlung. Ab einer Beschäftigungsdauer von mindestens einem Monat ent-
steht ein Urlaubsanspruch nach dem Bundesurlaubsgesetz. Für jeden vollen Beschäftigungsmonat wird ein Zwölftel 
des Jahresurlaubs gewährt. Die Lage und Verteilung des Urlaubs wird dabei einvernehmlich zwischen den Vertrags-
partnern festgelegt. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Urlaubsbestimmungen

4. Kündigung. Dieser Arbeitsvertrag endet zu dem unter 1. angegebenen Datum, ohne daß es einer Kündigung bedarf. 
Ansonsten kann dieser Arbeitsvertrag beiderseits unter Anwendung der gesetzlichen Kündigungsfristen nur schriftlich 
gekündigt werden. Soweit die Voraussetzungen des § 622 Abs. 5 Nr. 1 BGB vorliegen, kann das Arbeitsverhältnis von 
beiden Vertragsparteien mit einer Frist von 3 Tagen gekündigt werden. Für eine fristlose Kündigung aus wichtigem 
Grund gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

5. Ausschlussfrist. Alle Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb von 3 Monaten nach 
Fälligkeit schriftlich gegenüber dem Vertragspartner geltend gemacht worden sind. Wird der Anspruch abgelehnt oder 
äußert sich die andere Vertragspartei nicht innerhalb von 4 Wochen nach Geltendmachung des Anspruches, so verfällt 
dieser, wenn er nicht innerhalb von 2 Monaten nach der Ablehnung oder dem Fristablauf gerichtlich geltend gemacht 
wird. Das gilt nicht für Ansprüche aus unerlaubten Handlungen.

6. Schriftformklausel und Schlussbestimmungen. Änderungen, Nebenabreden und Ergänzungen dieses Vertrages be-
dürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform; dies gilt auch für den Verzicht auf die Schriftform. Mündliche Vereinbarungen 
über die Aufhebung der Schriftform sind nichtig. Sind einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, so wird 
hierdurch die Wirksamkeit des übrigen Vertrages nicht berührt. Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, über alle ihm be-
kannt gewordenen betriebsinternen Angelegenheiten, auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses, Stillschweigen 
zu bewahren. Der Arbeitnehmer hat alle Änderungen in den persönlichen Verhältnissen, soweit sie für das Arbeitsver-
hältnis wichtig sind, ohne besondere Aufforderung sofort zu melden. Dies trifft besonders bei Wechsel der Wohnung/
des Wohnortes oder des Familienstandes und der Aufnahme eines zusätzlichen Beschäftigungsverhältnisses zu. Alle 
Gegenstände und Unterlagen hat der Arbeitnehmer spätestens bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses dem Arbeit-
geber zurück zu geben. Ein Zurückbehaltungsrecht des Arbeitnehmers besteht nicht.

7. Weitere Vereinbarungen

O Keine   O Nachstehend und ggf. Fortsetzung auf Beiblatt * Nichtzutreffendes durchstreichen

Ort, Datum  Arbeitnehmer  ggf. Erziehungsberechtigte   Unterschrift Arbeitgeber
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Hinweis des Arbeitgebers auf die Mitführungs- und Vorlagepflicht von Ausweispapieren 

Sehr geehrte(r) Frau/ Herr..................................., 

hiermit weisen wir Sie darauf hin, dass Sie während der Beschäftigung jederzeit 

• Ihren Personalausweis, 

• Ihren Pass 

• oder einen entsprechenden Ausweis- oder Passersatz

mitzuführen und den Behörden der Zollverwaltung auf Verlangen vorzulegen haben. Diese Verpflichtungen 
bestehen unabhängig davon, ob der Arbeitnehmer im Betrieb, auf dem Betriebsgelände oder auf Baustel-
len / in Objekten tätig ist. Ein Verstoß gegen die Mitführungspflicht stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und 
kann mit einem Bußgeld von bis zu 5.000 Euro belegt werden. 

Eine Durchschrift dieses Hinweises werden wir zu Ihrer Personalakte nehmen und den Behörden der 
Zollverwaltung auf Verlangen vorlegen.

Mit freundlichen Grüßen 

______________________________________

 (Unterschrift Arbeitgeber) 

_____________________________________________________________ 

Ort, Datum, Gegenzeichnung durch Arbeitnehmer / Auszubildenden 
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Personalfragebogen

Name, Vorname: _______________________________________________________________________________
 (bei Verheirateten auch Geburtsname)

Anschrift: ______________________________________________________________________________________

Telefon-Nr.: _____________________  Mobil: ___________________  E-Mail :_____________________________

Bankkonto-Nr.: __________________  bei __________________________________ BLZ: ___________________

Bei Minderjähringen: Gesetzlicher Vertreter: _______________________________________________________

Krankenkasse: ___________________________________________________  Mitglieds-Nr.: ________________

Name, Vorname des Ehegatten:  _________________________________________________________________

Sie/Er ist berufstätig als: _________________________________________  Arbeitnehmer     Selbstständig

Im Haushalt lebende Kinder: (Fortsetzung ggf. auch Beiblatt)

Geburtsname; falls abweichend Vorname Alter in Jahren

Arbeiten Verwandte im Betrieb?     Nein   Ja - Wenn ja, wie ist der/deren Name?

________________________________________________________________________________________________

Bestehen Krankheiten, die die Ausübung der vorgesehenen Tätigkeit beeinträchtigen  Ja  Nein

Haben Sie Vorstrafen, die für die vorgesehene Tätigkeit von Bedeutung sein könnten?   Ja  Nein

Beziehen Sie Rente?  Nein   Ja - Wenn ja, welche? ____________________________________

Ihr Schulabschluss:   Hauptschule  Mittlere Reife  Abitur  _________________________

Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung:   Nein  Ja - Wenn ja, als:

_______________________________________________ Abschlussprüfung bestanden am: ____________

Fremdsprachenkenntnisse in _____________________  gering  mittel  recht gut

Haben Sie weitere Arbeitsverhältnisse?   Nein   Ja    Wenn ja, wie viele? __________________

Zu welchem Termin könnten Sie frühestens die Arbeit aufnehmen? ___________________________________

Weiterbildung: (Fortsetzung gff. auf Beiblatt)

Seminarthema Veranstalter Prüfung?  Ja/Nein/Datum

Bisherige Tätigkeiten: (Fortsetzung gff. auf Beiblatt)

von bis Art der Tätigkeit Arbeitgeber

Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben vollständig sind und der Wahrheit entsprechen. Dieser Fragebogen ist 
Bestandteil des Arbeitsvertrages. Unvollständige oder unrichtige Antworten berechtigen zur Anfechtung des Arbeitsver-
trages und zur Kündigung und verpflichten zum Schadensersatz. 

Sonstiges: ______________________________________________________________________________________________

___________________________________ ________________________________________________________________
Ort, Datum   Unterschrift Bewerber/in (Bei Minderjährigen: Unterschrift des gesetzl. Vertreters)
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Ein Klick und schon sind die neuen Schuhe im 
Warenkorb. Klick und der Urlaub ist gebucht. 
Klick und die Dienstleistung ist bewertet. Das 
Internet und seine unzähligen Möglichkei-
ten sind aus unserem Alltag nicht mehr weg-
zudenken. Kaufentscheidungen werden auf 
Grundlage von Informationen getroffen, die 
wir uns online abholen. Empfehlungsseiten, 
Suchmaschinen und Bewertungsportale sind 
die neuen Gartenzäune, an denen früher so 
mancher Geheimtipp durch persönliche Emp-
fehlung ausgetauscht und weitergegeben wur-
de. Wer heute nicht online ist, der existiert in 
der Wahrnehmung der meisten Kunden und 
Empfehlungsträger auch nicht. Und bei der 
Vielzahl der Werbebotschaften und Kaufemp-
fehlungen, die täglich auf Verbraucher ein-
prasseln, wird es gerade für Handwerksunter-
nehmen umso wichtiger, sich von der Masse 
abzuheben. Wie steht es um Ihr Unternehmen: 
Haben Sie bereits einen vorzeigbaren Webauf-
tritt? Welchen Aktivitäten gehen Sie im Netz 
nach? Welche Strategie verbirgt sich dahinter?

Der erste Eindruck ist entscheidend

Bevor Sie einen Webauftritt planen, sollten 
Sie sich im Klaren über Ihre Zielsetzung sein. 
Geht es Ihnen um die generelle Auffindbarkeit 
im Netz oder möchten Sie vielleicht in einem 
Webshop Ihre Produkte und Leistungen an 
den Mann oder die Frau bringen?

Sprechen Sie den Endverbraucher an oder 
sind Sie vielmehr am Ausbau Ihrer Geschäfts-
kontakte interessiert? Je detaillierter Sie bereits 
zu Beginn Ihre Webseite planen, umso klarer 
und erfolgreicher werden Sie in Umsetzung 
und Ergebnis sein.

Auch bei der farblichen und grafischen Gestal-
tung der Seite sowie deren Gliederung sollten 
Sie nichts dem Zufall überlassen. Grundsätz-
lich gilt für das äußere Erscheinungsbild im 
Web: Den gleichen hohen Anspruch, den Sie 
an Ihre eigene Arbeit stellen, sollten Sie auch 
an Ihren digitalen Auftritt anlegen. „Ich kenn‘ 
da jemanden, der macht mir das“, sollte für 
Sie keine Option sein. Professionelle Agen-
turen binden bereits vorhandene Elemente 
Ihres Unternehmensauftritts so ein, dass Ihr 
Webauftritt auch in ein paar Jahren noch ak-
tuell ist. Sie sorgen außerdem durch geschickte 
Suchmaschinenoptimierung, kurz SEO (von 
engl. search engine optimization) dafür, dass 
Ihre Seite bei den relevanten Suchmaschi-
nen möglichst weit vorne landet. Sogenannte 
Content Management-Systeme (Inhaltsver-
waltungssysteme) erlauben Ihnen die eigen-
ständige inhaltliche Anpassung Ihrer Webseite 
und helfen dabei, alle Informationen und Bil-
der immer auf dem aktuellen Stand zu halten. 

Apropos Aktualität. Nichts ist so langweilig 
wie die Zeitung von gestern. Bedenken Sie die-
sen Grundsatz bei der kontinuierlichen Pflege 

Ihrer Seite. Eine Rubrik „Aktuelles“ mit dem 
letzten Eintrag von vor zwei Jahren ist kein 
Aushängeschild für Ihr Unternehmen und 
gleichzeitig einer der Kardinalfehler für einen 
erfolgreichen Webauftritt.

Strategie und passende Werkzeuge

Am Anfang Ihrer Webaktivitäten steht die 
Analyse bestehender und zukünftiger Kun-
denkreise. Nur mit einer zielgruppengerech-
ten Ansprache erreichen Sie eine hohe Reich-
weite Ihres professionellen Webauftritts. Ein 
aussagekräftiger und griffiger Name Ihrer 
Homepage steigert die Auffindbarkeit und den 
Wiedererkennungswert Ihrer Seite.

Bei der inhaltlichen Planung Ihrer Homepage 
gilt es ebenfalls einige grundlegende Dinge zu 
beachten. Ein Blatt Papier und ein Stift helfen 
dabei, erste Gedanken zur Gliederung festzu-
halten und Ideen zu entwickeln.

Nur wirklich relevante Informationen gehö-
ren auf Ihre Homepage. Auf Bilder von der 
letzten Weihnachtsfeier oder andere Interna 
sollten Sie auf jeden Fall verzichten. Ihr Kun-
de oder Interessent möchte vor allem eines: 
schnelle Information. Wenige, dafür aber re-
levante und gut formulierte Inhalte sind da 
oft mehr. Sorgen Sie dafür, dass wichtige und 
interessante Informationen schnell auffindbar 
sind. Dazu gehören zum Beispiel Angaben 
über Ihre Leistungen, Referenzen, Kontaktda-

Werbewirksam im Netz unterwegs - wie Handwerksbetriebe 
ihr Unternehmen erfolgreich im Internet präsentieren



23Rhein Westerwald

ten und Öffnungszeiten. Je länger der Nutzer 
nach seiner Wunschinformation suchen muss, 
umso größer wird die Gefahr, dass er abspringt 
und lieber bei der Konkurrenz weiterklickt. 

Bestimmte Elemente sollten Sie jedoch auf 
keinen Fall einsparen. 

Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Auch 
hier gelten gesetzliche Bestimmungen und 
Vorgaben. Neben der Wahrung von Rechten 
Dritter und urheberrechtlicher Fragen gibt es 
noch weitere Aspekte, die zwingend beachtet 
werden müssen. 

Gesetzlich vorgeschrieben ist zum Beispiel ein 
Impressum. Dieses Element können Sie bei 
verschiedenen Onlineanbietern kostenlos und 
haftungssicher selbst erstellen. 

Auch bei der Gestaltung von Webseiten hat 
sich in der letzten Zeit einiges getan: One-
page-Lösungen, bei denen die Informatio-
nen auf einer einzelnen langen Homepage zu 
finden sind, machen nicht nur optisch etwas 
her, sondern sind auch für Ihre Nutzer dank 
einfacher Bedienbarkeit und Übersichtlichkeit 
höchst attraktiv. Eine angemessene Farbwahl, 
hochwertig produzierte und aussagekräftige 
Bilder oder ein professionelles Video runden 
den guten Gesamteindruck ab.

Ihr Nutzer ist nun so begeistert von Ihnen und 
Ihrem Unternehmen, dass er Sie kennen lernen 
möchte. Machen Sie es ihm nicht so schwer 
und platzieren Sie gut sichtbar und leicht 
auffindbar verschiedene Kommunikations-
möglichkeiten. Dazu kann ein Kontaktfeld ge-
hören, aber auch unbedingt die Möglichkeit, 
persönlich, per E-Mail oder Telefon mit Ihnen 
zu sprechen. Eine gut sichtbare und freund-
lich formulierte Handlungsaufforderung (call 
to action) baut Hemmnisse und eventuelle 
Schüchternheiten bei Ihren Nutzern ab.

Mobile Kommunikationswerkzeuge 
und ihre Rolle für erfolgreiche Webarbeit

Haben Sie Ihre ersten digitalen Erfahrungen 
vor vielen Jahren vielleicht noch voller Begeis-
terung mit einem Schreibtisch füllenden PC 
mit Röhrenmonitor gemacht, ist der klassi-
sche Desktop-PC heute nahezu vom Ausster-
ben bedroht. Zumindest wenn man von der 
Mehrzahl Ihrer Kunden, Geschäftspartner und 
zukünftigen Mitarbeitern ausgeht. Stattdes-
sen haben mobile Endgeräte wie Tablets und 
Smartphones den digitalen Alltag erobert. Das 
hat auch Google erkannt und in seinem neu-
esten Update im April 2015 neue Richtlinien 
zur Auffindbarkeit und Kategorisierung von 
Webseiten eingeführt. 

Bewertet werden Internetpräsenzen bei die-
sem neuen Verfahren maßgeblich nach ihrer 
Darstellung auf mobilen Endgeräten. Je besser 
die Benutzerfreundlichkeit auf Smartphone 
und Co., umso besser die Position im Suchver-
lauf. Ihr Ziel sollte es natürlich sein, auf der 
ersten Seite der vorgeschlagenen Suchanfragen 
zu landen, denn wir Nutzer sind grundsätzlich 
faul und haben keine Lust, uns durch tausende 
Sucheinträge zu arbeiten.

Social Media – 
Schlüssel zum Erfolg?

Mit den mobilen Endgeräten setzt sich auch 
der Siegeszug der sozialen Medien weiter fort. 
Social Media-Werkzeuge wie facebook, xing, 
google plus, youtube, pinterest und viele mehr 
ergänzen die klassischen Mittel in der Online-
darstellung von Unternehmen und erhöhen 
deren Auffindbarkeit im Netz. 

Weltweit existieren unzählige soziale Netz-
werke und Plattformen und täglich werden es 
mehr. 

Um bei dieser schier unübersehbaren Vielzahl 
an Möglichkeiten nicht den Überblick zu ver-
lieren, sollten Sie sich bereits vor dem Einsatz 
dieser Plattformen fragen, welchen Zweck Sie 
mit facebook und Co. erreichen wollen. Dar-
aus ergibt sich mitunter recht schnell, welches 
Medium für Sie in Frage kommt.

Unterstützungswerkzeug Social Media

Grob unterscheidet man zweierlei Arten rele-
vanter sozialer Medien. Die einen dienen der 
Vernetzung mit Geschäftspartnern und helfen 
dabei, berufliche Kontakte zu organisieren 
und Netzwerke auszubauen. Beispiele sind 
xing und linkedIn. 

Die anderen wiederum helfen Ihnen, in Kon-
takt mit Freunden zu bleiben, aktiv für Ihr 
Unternehmen zu werben, den Endverbrau-
cher anzusprechen, die Marke zu stärken 
oder das Unternehmen bekannter zu machen. 

Hier sind facebook, google plus oder youtube 
sicherlich die bekanntesten Vertreter.

Beide Varianten bieten Ihnen eine Vielzahl 
an Nutzungsmöglichkeiten. Sie können ein 
Social Media-Netzwerk beispielsweise als 
Informationsmedium für Fach- oder Hin-
tergrundinformationen, zu Materialen und 
Fertigungsverfahren oder zur Bewerbung von 
Veranstaltungen nutzen, Videos einbinden 
und einen seriösen Blick hinter die Kulissen 
erlauben. 

Diese Nutzungsvariante zielt vor allem auf 
Empfehlungsmarketing und Öffentlichkeits-
arbeit ab.

Weitere Möglichkeiten eröffnen sich, durch 
die Nutzung als Werkzeug zur Fachkräftesi-
cherung.

Bedenkt man einmal, dass die sozialen Medi-
en und das Internet die Wohnzimmer Ihrer 
zukünftigen Lehrlinge und auch vieler be-
reits etablierter Fachkräfte sind, sollten Sie die 
Chance nicht verpassen, zukünftige Mitarbei-
ter an Ort und Stelle einzusammeln. Nutzen 
Sie die sozialen Medien, um aktiv um Nach-
wuchs zu werben und sich und Ihr Unterneh-
men attraktiv darzustellen. Auch Events oder 
Bildungsangebote finden hier einen Platz.

Der Gesamteindruck zählt

Soziale Medien können Ihre bestehende Kom-
munikationsstrategie im besten Falle unter-
stützen und ergänzen. 

Sie sollten niemals alleine stehen und sind 
sicher kein Allheilmittel. Sie können jedoch 
– klug angewendet – zielgruppengerecht und 
vor allem aktuell ein weiterer Baustein auf 
dem Weg zu Ihrem Erfolg im Internet sein. 

Die Liste der Ratschläge und Tipps ließe sich 
beliebig erweitern. Der wichtigste Tipp aber 
kommt zum Schluss: Bleiben Sie sympathisch 
und bleiben Sie authentisch. Denn nur wenn 
Sie Sie selbst bleiben, werden Sie am Ende 
auch Ihre Nutzer überzeugen.

Autorin: Kristina Schmidt 
Handwerkskammer Koblenz

eBusinessLotse Infobüro für Unternehmen Mittelrhein

Service und neutrale Information

Die Handwerkskammer Koblenz bietet mit 
Ihrem Kompetenzzentrum für Gestaltung, 
Fertigung und Kommunikation und spezi-
ell mit dem Projekt eBusiness Lotse Mittel-
rhein ihren Mitgliedsbetrieben zahlreiche 
Informationen und Expertenwissen für den 
Digitalen Wandel im Handwerk. Sprechen 
Sie uns an. Wir verfügen über ein breites 
Netzwerk an Dienstleistern, die Ihr Unter-
nehmen kompetent begleiten können. 

www.ebl-mittelrhein.de: Internetpräsenz 
des eBusiness Lotsen-Infobüro für Unter-
nehmen Mittelrhein, Informationen zu 
Themen des Digitalen Wandels

www.hwk-kompetenzzentrum.de: Webauf-
tritt des Kompetenzzentrums für Gestal-

tung, Fertigung und Kommunikation der 
Handwerkskammer Koblenz. Beispiel für 
eine gelungene One-page-Lösung 

Weitere Infos:

www.mittelstand-digital.de: Wissensplatt-
form für den digitalen Wandel in kleinen 
und mittleren Unternehmen. 

www.e-recht24.de: kostenlose Informati-
onen zu Rechtssicherheit im Internet, Im-
pressumsgenerator u.v.m.

Google Analytics: Das Analysewerkzeug 
identifiziert u.a. Besucherströme und Be-
sucherverhalten sowie die Benutzerfreund-
lichkeit Ihrer Webseite. Aus datenschutz- 
rechtlichen Gründen unbedingt auf die 
Nutzung auf der Webseite hinweisen.
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§ 4 I UWG an. Es konnte für den Angeschrie-
benen nach dem benutzten Wortlaut der Ein-
druck entstehen, dass er bei nicht fristgerechter 
Zahlung der Forderung mit einem Eintrag bei 
der SCHUFA rechnen muss. Dass dies nur bei 
unbestrittenen Forderungen möglich ist und der 
Angeschriebene der Forderung auch selbst wi-
dersprechen kann, ist laut BGH hier höchstens 
zwischen den Zeilen herauszulesen.
BGH, Urteil vom 19.03.2015, Az.: I ZR 157/13

Erbverzicht kann Folgen für Kinder 
des Verzichtenden haben 

Ein Erbverzicht kann auch für die Kinder des 
Verzichtenden Folgen haben. Nach Ansicht der 
Richter schließe derjenige, der auf einen ihm 
testamentarisch zugewandten Erbteil verzich-
tet, auch seine Kinder vom Erbteil aus, wenn die 
Verzichtsvereinbarung nichts anderes bestimmt. 
Verzichte ein Miterbe auf seine verbindlich ge-
wordene Erbeinsetzung in einem gemeinschaft-
lichen Testament mit Pflichtteilsstrafklausel, 
könne der überlebende Ehegatte über den Erb-
teil des Verzichtenden nicht anderweitig, zum 
Beispiel zugunsten eines Kindes des Verzich-
tenden, verfügen. OLG Hamm, Beschluss vom 
28.01.2015, Az.: 15 W 503/14, (rechtskräftig) 

Unklare formularmäßige Verkürzung  
von Verjährungsfristen unwirksam 

Eine formularmäßige Verkürzung von Verjäh-
rungsfristen verstößt gegen das Transparenz-
gebot. Sie ist unwirksam, wenn aus Sicht des 
Verbrauchers unklar ist, ob er Schadenersatz-
ansprüche wegen der Verletzung der Pflicht des 
Verkäufers zur Nacherfüllung bereits nach einem 
Jahr oder aber erst nach Ablauf der gesetzlichen 
Verjährungsfrist von zwei Jahren nicht mehr gel-
tend machen kann.  BGH, Urteil vom 29.04.2015, 
Az.: VIII ZR 104/14 

Mittagspause – Versicherungsschutz

Wenn sich ein Arbeitnehmer auf dem Weg in die 
Mittagspause verletzt, ist er nur dann gesetzlich 
unfallversichert, wenn er unterwegs war, um sich 
etwas zu essen zu kaufen. Wird der Weg zum 
Essen durch andere Tätigkeiten unterbrochen, 
entfällt der Schutz.

Im entschiedenen Fall stürzte die Arbeitneh-
merin in der Mittagspause auf einer Treppe zur 
B-Ebene an der Hauptwache in Frankfurt am 
Main und zog sich eine Halsmarkquetschung zu. 
Die Berufungsgenossenschaft (BG) lehnte eine 
Entschädigung mit der Begründung ab, dass sich 
die Frau zum Unfallzeitpunkt auf dem Weg zu 
einer Reinigung befunden habe, um dort Klei-
dungsstücke abzuholen. Diese private Verrich-
tung habe im Vordergrund gestanden, so dass die 
verunglückte Frau zum Unfallzeitpunkt keiner 
versicherten Tätigkeit nachgegangen sei. Dies 
ergebe sich aus den Angaben der verletzten Frau 
gegenüber einer Mitarbeiterin der BG wenige 
Tage nach dem Unfall.  Die Verletzte hat demge-
genüber vorgebracht, dass sie sich auf die Treppe 
zur B-Ebene in jedem Fall auch zwecks Nah-
rungsaufnahme in einem neben der Reinigung 
gelegenen Fastfood-Restaurant begeben habe.  

Verzugszinssätze, Stand 01.01.15 

Zinsberechnung nach § 16 Nr. 5 VOB/B
Fassung 2012:
• alle Verbrauchergruppen 5% über
   Spitzenrefinanzierungsfacilität

ab Datum  SRF Satz  Verzugszinsen
05.07.12  1,5%  6,5%

Zinsberechnung nach § 16 Nr. 5 VOB/B 
Fassung 2012, bzw. §§ 247, 288 BGB für:
• (Privat-)Verbraucher  5% über Basiszins
• Unternehmen  8% über Basiszins

ab Datum  Basiszinssatz Verzugszinsen
01.01.15  -0,83 %  4,17 % Verbr. 
  8,17 % Untern.
30.06.15 -0,83% 8,17 % Untern.

Der Basiszinssatz kann sich am 01.01. 
und 01.07. eines Jahres ändern!

Nehmen Sie Bankkredite in Anspruch, kann 
gegen Vorlage einer Bankbestätigung auch 
ein höherer Verzugszins berechnet werden.

   
Link auf den Zinsrechner:

www.basiszinssatz.info

Umfängliche Auskunftspflicht 
des Geschäftsführers bei Insolvenzantrag 

gegen GmbH 

Wird gegen eine GmbH ein Insolvenzantrag 
gestellt, hat der Geschäftsführer über die recht-
lichen, wirtschaftlichen und tatsächlichen Ver-
hältnisse der von ihm vertretenen Gesellschaft 
einschließlich gegen Gesellschafter und ihn 
selbst gerichteter Ansprüche Auskunft zu er-
teilen. Er ist hingegen nicht verpflichtet, über 
seine eigenen Vermögensverhältnisse und die 
Realisierbarkeit etwaiger gegen ihn gerichteter 
Ansprüche Angaben zu machen. BGH, Beschluss 
vom 05.03.2015, Az.: IX ZB 62/14 

Fehlende Verkehrssicherheit eines 
vom Händler als «TÜV neu» verkauften 

Gebrauchtwagens 

Beim Gebrauchtwagenkauf kann dem Käufer 
eine Nacherfüllung durch den Verkäufer gemäß 
§ 440 Satz 1 BGB nicht zugemutet werden, wenn 
der Händler das Fahrzeug trotz fehlender Ver-
kehrssicherheit als «TÜV neu» verkauft hatte. 
Der Käufer ist dann zum sofortigen Rücktritt 
berechtigt. BGH, Urteil vom 15.04.2015, Az.: VIII 
ZR 80/14

Weigerung des Mieters zur Duldung  
notwendiger Instandsetzungsarbeiten kann 

Vermieter zu Kündigung berechtigen 

Der Vermieter von Wohnraum kann das Miet-
verhältnis unter bestimmten Voraussetzungen 
auch dann kündigen, wenn sich der Mieter wei-
gert, notwendige Instandsetzungsarbeiten an der 
Mietsache zu dulden und dem Vermieter bezie-
hungsweise den von ihm beauftragten Hand-
werkern hierzu Zutritt zu gewähren. Es kommt 
eine auf die Verletzung von Duldungspflichten 
gestützte Kündigung des Mietverhältnisses nicht 
generell erst dann in Betracht, wenn der Mieter 
einen gerichtlichen Duldungstitel missachtet 
oder sein Verhalten «querulatorische Züge» zeigt. 
BGH, Urteil vom 15.04.2015, Az.: VIII ZR 281/13

Rechtswidrige Drohung mit 
SCHUFA-Eintrag nicht zulässig

Immer wieder versuchen Inkassobüros durch 
die Drohung mit einem Schufaeintrag Schuld-
ner zu einer schnelleren Zahlung zu bewegen. 
Hierüber hatte der Bundesgerichthof (BGH) in 
einem aktuellen Fall zu entscheiden. Ein Schuld-
ner wurde durch ein Inkassobüro mit folgendem 
Wortlaut zur Zahlung aufgefordert:
„Als Partner der Schutzgemeinschaft für all-
gemeine Kreditsicherung (SCHUFA) ist die X. 
GmbH verpflichtet, die unbestrittene Forderung 
der SCHUFA mitzuteilen, sofern nicht eine noch 
durchzuführende Interessenabwägung in Ihrem 
Fall etwas anderes ergibt. Ein SCHUFA-Eintrag 
kann Sie bei Ihren finanziellen Angelegenhei-
ten, z.B. der Aufnahme eines Kredits, erheblich 
behindern. Auch Dienstleistungen anderer Un-
ternehmen können Sie dann unter Umständen 
nicht mehr oder nur noch eingeschränkt in 
Anspruch nehmen.“ Die Richter sahen die Dro-
hung mit einer derartigen Formulierung als eine 
unlautere geschäftliche Handlung im Sinne des 

Um zu klären, mit welchem Ziel sich die Ar-
beitnehmerin auf der Treppe befand, auf 
der sie dann stürzte, wurden sowohl die 
Mitarbeiterin der BG sowie die Arbeitneh-
merin und eine weitere Zeugin vernommen. 
Für das Gericht war jedoch auch nach Würdi-
gung der Beweise nicht zweifelsfrei feststellbar, 
dass sich die Arbeitnehmerin mit dem Ziel der 
Nahrungsaufnahme in dem Fastfood-Restau-
rant auf die Treppe zur B-Ebene begeben hatte. 
Dieser Beweis war durch die gestürzte Arbeit-
nehmerin zu erbringen, wurde jedoch nicht 
zweifelsfrei erbracht. 
Die Revision wurde nicht zugelassen. 
Hess. Landessozial-Gericht,  
Urteil vom 24.03.2015, Az.: L 3 U 225/10

Unentgeltlichkeit bei kostenlos ausgeführten 
Leistungen gegen Vorlage eines zuvor in 

Umlauf gegebenen Gutscheins 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, 
dass vom Unternehmer gegen Vorlage eines 
Gutscheins kostenlos ausgeführte Leistungen 
nicht der Umsatzsteuer unterliegen. Gibt ein 
Unternehmer einen Gutschein in Umlauf, wo-
nach dessen Besitzer eine Leistung des Unter-
nehmers kostenlos in Anspruch nehmen darf, 
liegt bei Einlösung des Gutscheins kein entgeltli-
cher Leistungsaustausch vor, so die Richter.  Die 
Hingabe des Gutscheins ist keine Gegenleistung 
für die Inanspruchnahme der Leistung des Un-
ternehmers. 
Dieser Grundsatz muss auch gelten, wenn der 
Besitzer des Gutscheins für die Inanspruchnah-
me der Leistung ein geringeres Entgelt entrich-
ten muss. Nur das tatsächlich gezahlte Entgelt ist 
dann die Bemessungsgrundlage für die Umsatz-
steuer.
BFH, Urteil vom 19.11.2014, Az.: V R 55/13

Steuern und Finanzen
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Filialdirektion Koblenz
Löhrstraße 78-80
56068 Koblenz
Telefon 0261 13901-23
Fax 0261 13901-55

Auch wenn Ihr Motorrad mal schlapp macht –
unsere Kfz-Versicherung lässt Sie nie im Stich.

Was auch immer passiert – verlassen Sie sich darauf, dass Ihnen SIGNAL IDUNA wieder in den Sattel hilft.

Wechseln Sie jetzt zur Kfz-Versicherung der SIGNAL IDUNA, die 2015 zum vierten Mal in Folge als

„Fairster Kfz-Versicherer“ ausgezeichnet wurde. Lassen Sie sich ein Angebot erstellen.
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notwendig für jeden Betrieb:

aushangpflichtige
arbeitsschutzgesetze
Die handliche Buchausgabe 
aushangbereit durch Lochung, DIN A5
Stand: 1. Januar 2015, 128 Seiten   nur 10,00 €
Wer Mitarbeiter beschäftigt, muss eine ganze Reihe von Gesetzen allgemein zugänglich 
machen, z. B. durch Aushang. Das schreibt zumindest der Gesetzgeber vor und kann unter 
Umständen von der zuständigen Aufsichtsbehörde kontrolliert werden. In dieser Broschüre 
sind alle aushangpflichtigen Gesetze in ihrer jeweils aktuellen Fassung zusammengestellt. 

Alle Arbeitgeber können so ihrer Aushangpflicht nachkommen. 

Bestellung - Fax: 02741 – 93 41 29
Anzahl  Titel      Einzelpreis  Gesamtpreis

   Aushangpflichtige Gesetze   10,00 €
               
         *alle Preise inkl. 19% MWST zuzüglich Versand

Vertragspartner und Lieferant ist die Rhein-Westerwald eG, Bismarckstr. 7, 57518 Betzdorf, Telefon: 02741/9341-0, Telefax: 02741/9341-29,
Aufsichtsratsvorsitzender: Christoph Hebgen Vorstand: Michael Braun, Rudolf Röser, Harald Sauerbrei Ust.-Nr. 0266009348, FA Altenkirchen
eMail: hellinghausen@handwerk-rww.de Eingetragen:  Gen.-Reg. Montabaur, Nr. 318; Sitz Betzdorf 

Bitten buchen Sie von folgendem Konto ab:  ______________________________________________________

       Name der Bank/Sparkasse

___________________________________________  ___________________________________________

IBAN       BIC

___________________________________________ 

Datum/Unterschrift des Kontoinhabers   

Besteller / Stempel
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Sowohl Foto- als auch Filmaufnahmen von 
Mitarbeitern dürfen nach § 22 KUG (Kunst-
urhebergesetz) nur mit deren Einwilligung 
veröffentlicht werden.

In einem aktuellen Fall urteilte das Bundes-
arbeitsgericht (BAG) nun, dass, wenn eine 
solche Einwilligung durch den Arbeitnehmer 
ohne Einschränkung erklärt wird, diese nicht 
automatisch mit dem Ende des Arbeitsverhält-
nisses erlischt.

Im vorliegenden Fall hatte ein Unternehmen 
für Klima- und Kältetechnik 2008 mit seinen 
31 Mitarbeitern einen Werbefilm gedreht. Zur 
Veröffentlichung im Internet hatten alle Mit-
arbeiter schriftlich zugestimmt. Ein Mitarbei-
ter, der 3 Jahre später aus dem Unternehmen 
ausschied, war ebenfalls zweimal für Sekunden 
zu sehen. Kurz nach seinem Ausscheiden wi-
derrief dieser seine Zustimmung und forder-
te den ehemaligen Arbeitgeber auf, das Video 
binnen 10 Tagen aus dem Netz zu nehmen. 

Das BAG entschied, dass ein späterer Widerruf 
zwar grundsätzlich möglich sei, einen plausi-
blen Grund habe der Betroffene ehemalige 
Arbeitnehmer jedoch nicht angeben können. 
Eine weitere Veröffentlichung könne daher 
nicht untersagt werden. Außerdem würde der 
ehemalige Arbeitnehmer durch eine weitere 
Veröffentlichung der Filmaufnahmen nicht in 
seinem Persönlichkeitsrecht verletzt. 

Hinweis: Vor dem Hintergrund dieses Urteils 
sollten sich Unternehmen stets vor Veröffent-
lichung von Foto- und auch Filmaufnahmen 
eine schriftliche Einwilligung des Arbeitneh-
mers einholen.

Bilder von Ex-Mitarbeitern – 
darf der Arbeitgeber diese 

weiter nutzen? 
Sie haben einen neuen Lehrling im Betrieb. Das 
ist für Sie vielleicht keine neue Situation, für 
den Lehrling aber sicherlich. Je nachdem, wel-
che Probezeit Sie im Ausbildungsvertrag verein-
bart haben, müssen Sie und der Auszubildende 
entscheiden, ob das Ausbildungsverhältnis be-
stehen bleibt oder nicht. Sie haben den Lehr-
ling nach bestimmten Kriterien, die für Sie von 
Bedeutung sind, ausgewählt. Gleichgültig, ob 
Sie dem ersten Eindruck, den Noten aus dem 
Abschlusszeugnis oder Ihren Beobachtungen 
in einem Praktikum vertraut haben – die Ent-
scheidung müssen Sie und der Lehrling spätes-
tens nach dieser Probezeit treffen.

Feedback geben

Die größte Verantwortung für einen erfolg-
reichen Verlauf der Probezeit liegt fraglos in 
Ihrer Hand. Sie kennen Ihren Betrieb und Ihre 
Mitarbeiter und können das Verhalten des 
Lehrlings im sozialen Gefüge aller Mitarbeiter 
und seine Eignung für Ihren Beruf am besten 
beurteilen. Machen Sie sich regelmäßig, zum 
Beispiel beim Durchschauen des Berichtshef-
tes, ein paar Notizen. Geben Sie Ihrem Lehr-
ling ein Feedback nicht nur, wenn Ihnen etwas 
Negatives auffällt, sondern auch bei positiven 
Anlässen. 

Diese Mitteilung ist eine wichtige Informati-
on für den Lehrling. Er erfährt, wie seine Ver-
haltensweisen von anderen wahrgenommen, 
verstanden und erlebt werden. Es stützt und 
fördert positive Verhaltensweisen, da diese 
festgestellt und anerkannt werden. Gleichgül-
tig ob die Rückmeldung positiv oder negativ 
ausfällt, eine angemessene und konstruktiv 
formulierte Rückmeldung ist eine wirkungs-
volle und vertrauensbildende Maßnahme, die 
dem ganzen Betrieb zugute kommt. 

Wenn Sie dann nach der Probezeit feststel-
len, dass Sie den Lehrling nicht weiter aus-
bilden wollen, können Sie ihm trotzdem 
eine Erfahrung mit auf den Weg geben: Ich 
muss die Konsequenzen meines Verhal-
tens tragen, aber ich wurde fair behandelt.  
Quelle: HWK Heilbronn-Franken

Aller Anfang 
ist schwer

Beziehungen aufbauen
und pflegen:
Ausbildungsmarketing 2.0

Passende Fachkräfte zu finden ist nicht
einfach. Sie dauerhaft ans eigene Unter-
nehmen zu binden, noch schwerer. Mit
diesem Herausgeberband erhalten Sie
in 18 Beiträgen Antworten auf folgende
Fragen: Wie funktioniert zeitgemäßes
Ausbildungsmarketing? Welche Instru-
mente gibt es? Wo liegen die Heraus-
forderungen? Was sind die Erfolgs-
faktoren? Führende Experten erklären
die Rahmenbedingungen und konzep-
tionellen Grundlagen. Zudem verdeut-
lichen Praxisbeispiele renommierter
Unternehmen die volle Bandbreite
der Gestaltungsmöglichkeiten für
Ausbildungsbetriebe.

Ein interessantes Buch mit dem Fokus
auf tatkräftige Nachwuchstalente!

Kostenlose Leseprobe und Bestellung:
www.personal-buecher.de

Ihre Bestellwege:
Tel.: 02631-801 22 22
Fax: 02631-801 22 23
E-Mail: info@personalwirtschaft.de

Prof. Dr. Christoph Beck / Stefan F. Dietl (Hrsg.)
Ausbildungsmarketing 2.0
Die Fachkräfte von morgen ansprechen,
gewinnen und binden
1. Auflage 2014, 352 Seiten, broschiert
EUR 39,00, ISBN 978-3-472-07899-9

 Leidenschaft  
 ist das beste  
 Werkzeug. 

WWW.HANDWERK.DE

Osman Gözalan,pixelio.de
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… als auf alten Wegen stehen zu bleiben“, mit 

diesem Sprichwort eröffnete Obermeister Jörg 

Heinen seinen Jahresrückblick anlässlich der 

diesjährigen Innungsversammlung der Innung 

für Raum und Ausstattung Rhein-Westerwald. 

Zur Versammlung hatten sich die Mitglieder 

Zahlreiche Mitglieder waren der Einladung 
von Vorstand und Geschäftsführung zur dies-
jährigen Innungsversammlung der Schorn-
steinfeger-Innung Montabaur gefolgt. 

In seinem Jahresrückblick zog Obermeister 
Villmann im 3. Jahr des Wettbewerbs ein posi-
tives Resümee und hob besonders hervor, dass 
das kollegiale Miteinander keineswegs gelitten 
habe, sondern nach wie vor eher ein freund-
schaftliches Verhältnis zwischen den Kollegen 
bestehe. 

Auch die Ausschreibung der Kehrbezirke habe 
keine Veränderungen mit sich gebracht und 
jeder Kollege habe seinen Kehrbezirk behalten. 
Neben der Mitgliederbefragung war auch der 
Umbau und die Einweihung des Verbandsge-
bäudes in Kaiserlautern Thema des Berichtes 
von Villmann. Dieser schloss seinen Jahres-
rückblick mit dem Dank an seine Vorstands-
kollegen und die Geschäftsführung für die 
gute Zusammenarbeit. 

Traditionell erstatteten auch der Techn. In-
nungswart, Rainer Albus sowie der Lehrlings-
wart, Ferdinand Schlickel, im Rahmen der 
Versammlung ihre Jahresberichte. 

Einstimmig wurde Vorstand und Geschäfts-
führung auf Antrag der Kassenprüfer Entlas-
tung für das Haushaltsjahr 2014 erteilt und die 

in den Räumen der Kreishandwerkerschaft in 

Montabaur eingefunden. In seinem Rückblick 

ließ Heinen das vergangene Jahr Revue passie-

ren und verknüpfte diesen mit Informationen 

über die Tagungen des Landesinnungs- und 

Zentralverbandes des Raumausstatterhand-

„Lieber auf neuen Wegen stolpern …
werks. Kritisch wertete der Obermeister die 
Situation seines Berufsstandes, welcher nach 
seiner Auffassung seit der Einordnung in die 
Anlage B1 der Handwerksordnung an Image 
verloren hat. Seine Aussage belegte Heinen 
mit eindeutigen Zahlen, die seine Ausführun-
gen widerspiegelten. Waren noch im Jahr 2004 
auf Bundesebene rund 5.800 Betriebe organi-
siert, sind es 2014 gerade noch 2.200 Betriebe 
gewesen. 

Demgegenüber stehen 27.500 Einträge in der 
Handwerksrolle (B1) für das Raumausstatter-
handwerk. „Betrachtet man diese Entwicklung“, 
so der Obermeister, „stellt sich zwangsläufig die 
Frage, ob man auf den  bisherigen Wegen wei-
tergehen bzw. gar auf der Stelle treten oder ob 
man nicht neue Wege beschreiten sollte“. 

Der Geschäftsbericht des Obermeisters sorgte 
für eine ausgiebige Diskussion unter den Ver-
sammlungsteilnehmern. 

Im Rahmen der Versammlung wurde Marti-
na Haas einstimmig als zusätzliche Delegierte 
zum Landesinnungsverband gewählt. Eben-
falls einstimmig wurde die von Geschäftsfüh-
rerin Schubert vorgetragene Jahresrechnung 
2013 sowie der Haushaltsplan für das Ge-
schäftsjahr 2015 verabschiedet. 

Zum Abschluss der Versammlung blieb noch 
ausreichend Zeit zum Erfahrungsaustausch 
im Kollegenkreis. 

Schornsteinfeger-Innung tagte
Jahresrechnung sowie der Haushaltsplan 2015 

verabschiedet. Zum Abschluss der Versamm-

lung hieß Obermeister Villmann die Kollegen 

Michael Philipp, Lukas Schattner und Tim 

Terhardt als neue Mitglieder willkommen. 

Verbunden mit den Wünschen auf eine gute 

Zusammenarbeit händigte er den Kollegen 

eine Mitgliedsurkunde der Innung aus.
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Region. Mit dem Ge-
sundheitsprogramm 
2/2015 bietet die AOK 
ein breites Spektrum an 
Angeboten rund um die 
Themen gesunde Er-
nährung, Fitness, Ent-
spannung und Work-
Life-Balance an.

In der Gruppe fällt bekanntlich vieles leichter. 
Deshalb unterstützt die Gesundheitskasse alle, 
die aktiv etwas für ihr Wohlbefinden und ihre 
Lebensfreude tun wollen. Die Kurse aus den 
Bereichen gesunde Ernährung, Fitness und 
Entspannung werden von qualifizierten AOK-
Experten durchgeführt. Aber auch das Thema 
„Work-Life-Balance“ liegt der AOK am Her-
zen, denn viele Menschen fühlen sich im Ar-
beitsalltag wie in einer Tretmühle.

Im Bereich der „AOK-Kochwerkstatt“ hält die 
AOK ein breites Angebotsspektrum bereit: 
Viele Berufstätige haben nach einem langen 
Arbeitstag oft keine Lust mehr, lange in der 
Küche zu stehen. Doch gesund kochen kann 
ganz schnell und einfach sein, meint AOK-
Ernährungsexpertin Ulrike Groß.

„In der „After-Work-Küche“ lernen Sie neue 
Lieblingsrezepte kennen, auf die Sie sich schon 
im Büro freuen“, so Ulrike Groß.

Durch Entspannung im Alltag mobilisieren Sie 
wichtige Ressourcen und schöpfen neue Ener-
gie!“ weiß AOK-Präventionsexperte Thomas 
Knaack. Wer nachhaltig den Einklang zwi-
schen Arbeits- und Privatleben fördern möch-
te, ist daher beim AOK-Programm „Leben in 
Balance“ genau richtig. „Bei diesem Trainings-
programm erfahren Sie, wie Sie achtsam mit 
Ihren eigenen Ressourcen umgehen und neh-
men sich Zeit zum innehalten“, so Knaack.

Aktive Erholung!
Das aktuelle AOK-Gesundheitsprogramm
Der optimale Einstieg zu Ihren persönlichen Fitnesszielen: In unserem vielfältigen Gesundheitsprogramm
finden auch Sie genau den passenden Kurs – ob Fitness, Kochen oder Relaxen!

AOK Rheinland-Pfalz / Saarland – Die Gesundheitskasse

� Alle Infos e
rhalten Sie unter:

www.jetzt.aok-fit.d
e

Kurs-Hotline 02602
67482-25

Jetzt anmelden!

Aktive Erholung
Auch beim Yoga, Taijiquan oder autogenen 
Training profitieren gestresste Zeitgenossen: 
„Durch die Entspannung haben Sie mehr 
Kraft und Lebensfreude. Wer hingegen Ent-
spannung mit einem sanften Fitness-Training 
kombinieren möchte, ist beim Pilates-Work-
out gut aufgehoben“, so Thomas Knaack wei-
ter. 

Wer ein Training sucht, das ihn fordert, zum 
Schwitzen bringt und auch noch Spaß macht, 
der ist bei „CircuitPower“ genau richtig. „Bei 
diesem effektiven Ganzkörpertraining wird 
im Zirkel auf Zeit trainiert – dabei wechseln 
sich Ausdauer-, Koordinations- und Kraft-
übungen ab“, weiß der AOK-Experte.

Jeder der Interesse hat, kann sich ganz bequem 
schon ab dem 12. Juni 2015 im Internet unter 
www.aok-gesundheitsprogramm.de informie-
ren. Einfach den Wunschkurs in der jeweiligen 
Rubrik anklicken und online anmelden. 

Das komplette Heft „AOK-Gesundheitspro-
gramm 2/2015“ mit allen Informationen und 
Terminen vor Ort ist ab Mitte Juli in jedem 
AOK-Kundencenter kostenfrei erhältlich oder 
kann telefonisch unter 02602/67482-23 ange-
fordert werden.
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„Verordnung über Sicherheit und Gesund-
heitsschutz bei der Verwendung von Arbeits-
mitteln  (Betriebssicherheitsverordnung – Be-
trSichV)“, so lautet die neue Bezeichnung der 
vielleicht wichtigsten Rechtsgrundlage für 
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in 
Unternehmen. 

Am 1. Juni 2015 ist  die Neufassung dieser  
BetrSichV und die Änderung der Gefahr-
stoffverordnung in Kraft getreten.  Die neue 
BetrSichV dient der Verbesserung des Arbeits-
schutzes bei der Verwendung von Arbeits-
mitteln durch Beschäftigte sowie dem Schutz 
Dritter beim Betrieb von überwachungsbe-
dürftigen Anlagen. Für die Arbeitgeber, ins-
besondere Kleine und Mittlere Unternehmen 
(KMU), soll die Neufassung  die Anwendung 
der Arbeitsschutzregelungen bei Arbeitsmit-
teln erleichtern. 

Hierzu wurde die seit 2002 geltende Betriebs-
sicherheitsverordnung konzeptionell und 
strukturell neu gestaltet. 

Die BetrSichV trägt besonderen Unfallschwer-
punkten Rechnung, berücksichtigt ergonomi-
sche und psychische Belastungen und enthält 
besondere Vorgaben zur altersgerechten Gestal-
tung bei der Verwendung von Arbeitsmitteln. 

Allgemeine, für alle Arbeitsmittel geltende 
Anforderungen befinden sich in der neuen  
BetrSichV im verfügenden Teil, spezielle An-
forderungen für bestimmte Arbeitsmittel in 
den Anhängen. Die Anforderungen an die si-
chere Verwendung von Arbeitsmitteln werden 
als Schutzziele beschrieben. 

Für den Arbeitgeber wird dadurch eine hohe 
Flexibilität erreicht. Hervorgehoben wird die 
klare Trennung zwischen den Pflichten der 
Hersteller und der Arbeitgeber als Verwender 
von Arbeitsmitteln. 

Bezüglich Sicherheit und Gesundheitsschutz 
müssen die vom Arbeitgeber zur Verfügung 
gestellten Arbeitsmittel dem Binnenmarkt-
recht entsprechen. Über die Gefährdungsbe-
urteilung werden ggf. zusätzliche Schutzmaß-
nahmen erforderlich. Die Bestandsschutzfrage 
für ältere Arbeitsmittel wurde gelöst, in dem 
die materiellen Anforderungen für Arbeits-
mittel zukünftig für alte, neue und selbst her-
gestellte Arbeitsmittel gelten. 

Als wichtiges Element im Arbeitsschutz wur-
den Prüfungen deutlich aufgewertet. In einem 
neuen Anhang 3 finden sich konkrete Prüfvor-
schriften für besonders gefährliche Arbeits-

Neufassung der Betriebssicherheitsverordnung
mittel wie Krane, bühnentechnische Einrich-
tungen, Gasverbrauchseinrichtungen. 

Die Regelungen bei den Prüfungen im Explo-
sionsschutz wurden neu strukturiert. Der Ex-
plosionsschutz wurde dabei insgesamt verbes-
sert. Die Anforderungen an die Prüfer werden 
erstmals auf hohem Niveau in der Verordnung 
selbst festgelegt.

Weil sehr viele Aufzugsanlagen Mängel auf-
weisen, wurden die Anforderungen an die 
Instandhaltung und an Prüfungen deutlich 
verbessert. Für Personenaufzüge ist nun ein 
Prüfungsintervall von höchstens zwei Jahren  
vorgeschrieben.

Dies gilt auch für Aufzugsanlagen, die bisher 
in einem Turnus von vier Jahren geprüft wer-
den durften. Neu ist eine verbindliche Prüf-
plakette in der Aufzugskabine (vergleichbar 
KFZ-Prüfplakette). Sie soll dazu beitragen, 
dass Aufzugsanlagen auch den vorgeschrieben 
Prüfungen zugeführt werden.

Nicht mehr in der Betriebssicherheitsverord-
nung formuliert werden die Anforderungen 
zum Brand- und Explosionsschutz. Sie finden 
sich künftig ausschließlich in der Gefahrstoff-
verordnung. 

Damit wird eine einheitliche Betrachtung aller 
von Gefahrstoffen ausgehenden Gefährdun-
gen in der Gefährdungsbeurteilung nach der 
Gefahrstoffverordnung ermöglicht. Das Ex-
plosionsschutzdokument wird Bestandteil der 
Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung 
nach der Gefahrstoffverordnung. 

Weitere Informationen unter www.bmas.de

Autofahrer, die sich im europäischen Ausland 
nicht an die geltenden Verkehrsregeln halten, 
müssen auch weiterhin mit Post aus dem je-
weiligen Mitgliedsstaat rechnen. 

Bereits seit August 2013 ist Deutschland zur 
Weitergabe der Halterdaten verpflichtet, wenn 
jemand im Verdacht steht, einen schweren Ver-
stoß gegen die Verkehrsregeln eines EU-Lan-
des begangen zu haben. Im Mai 2014 wurden 
die EU-Gremien jedoch vom Europäischen 
Gerichtshof (EuGH) aufgefordert, innerhalb 
eines Jahres eine Neuregelung des europawei-
ten Datenaustauschs vorzunehmen, denn die 

Verkehrsdelikte im EU-Ausland
Richtlinie sei auf einer falschen rechtlichen 
Grundlage erlassen worden.

Mit Wirkung vom 06.05.2015 ist nunmehr 
die neue EU-Richtlinie in Kraft getreten, die 
für alle EU-Mitgliedsstaaten gilt. Nur Groß-
britannien, Irland und Dänemark haben eine 
zweijährige Übergangsfrist ausgehandelt und 
werden somit erst ab 2017 am grenzüber-
schreitenden Datenaustausch teilnehmen. 

Folgende Vergehen können nunmehr grenz-
übergreifend von den Behörden verfolgt wer-
den:

•	Fahren	ohne	Sicherheitsgurt

•	Telefonieren	am	Steuer

•	Trunkenheit	am	Steuer

•	Fahren	ohne	Schutzhelm 
  (motorisierte Zweiräder)

•	Fahren	unter	Drogeneinfluss

•	Überfahren	einer	roten	Ampel

•		zu	hohe	Geschwindigkeit

•	Befahren	eines	nicht	zugelassenen 
  Fahrstreifens

Wird ein solcher Verstoß durch die ausländi-
sche Behörde bei einem Fahrzeug mit deut-
schem Kennzeichen festgestellt, fragt sie über 
die nationale Kontaktstelle in ihrem Land 
die Halterdaten beim Kraftfahrt-Bundesamt 
(KBA) in Flensburg – der nationalen Kon-
taktstelle in Deutschland – ab. Dieses teilt zu 
dem abgefragten Kennzeichen unter anderem 
Name, Anschrift, Geschlecht und Geburtsda-
tum des Halters mit. 

Auf Grundlage dieser Daten wird die auslän-
dische Behörde den deutschen Halter dann 
anschreiben.

Rechtskräftige Bußgeldbescheide aus dem 
Ausland sind jedoch erst ab einer Höhe von 
70 € in Deutschland vollstreckbar. Allerdings 
muss nach deutschem Recht in der Regel die 
Schuld dem Fahrer nachgewiesen werden, 
während in vielen europäischen Staaten das 
Prinzip der Halterhaftung gilt.

Ist ein ausländischer Bescheid also nicht mit 
deutschem Recht vereinbar, werden die deut-
schen Behörden ihn auch nicht vollstrecken. 

Tim Reckmann, Pixelio.de
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Sparen beim  
Bezug von Handwerks-

bedarf und Arbeitsschutz!
Durch ein Rahmenabkommen 
mit dem Handwerksausrüster 
Engelbert Strauss erhalten In-
nungsmitglieder bei jedem Ein -
kauf 3% Nachlass zusätzlich zum 
eventuell gewährten Skonto. Sie brauchen 
lediglich als eine erste Bestellnummer die – 
8900 – einzutragen, ganz wie bei einem regu-
lären Artikel. Eine besondere Kundennum-
mer benötigen Sie hierdurch nicht. Auch 
wenn Sie bereits Kunde sind, können Sie pro-
blemlos die günstigen Rahmenkonditionen 
nutzen, in dem Sie diese Nummer angeben. 

Einen Katalog der Firma Strauss erhalten Sie 
unter der Telefonnummer 0180/5776175; zu-
dem finden Sie das aktuelle Angebot im Inter-
net unter www.engelbert-strauss.de. 

Die Bestellnummer – 8900 – gilt auch für alle 
zukünftigen Kataloge und Bestellungen.  Tragen 
Sie die Be stellnummer bitte wie unten 
gezeigt ein. 

3%

Der Handwerker klingelt, der Kunde öffnet die 
Tür. Ein entscheidender Augenblick – für bei-
de Seiten. Denn der erste Eindruck bestimmt 
über Vertrauen, Kompetenz und Image. Aus-
schlaggebend ist in diesem Moment allein das 
äußere Erscheinungsbild: das freundliche Lä-
cheln, die Stimme, die Berufskleidung.

ITEX Gaebler – der Spezialist für textile Kom-
plettlösungen aus Montabaur bietet für jedes 
Gewerk die passende Berufs- und Innungs-
kleidung mit dem professionellen Rund-um-
Service der DBL (Deutsche Berufskleider Lea-
sing GmbH).

Die Service-Palette ist vielfältig. Sie reicht von 
der individuellen Beratung bei der Auswahl 
der Berufskleidung über die fachgerechte 
Pflege bis hin zu dem bewährten Hol- und 
Bringservice. Von A wie Arbeitsschutz bis Z 
wie Zunftkleidung hat ITEX Gaebler für jeden 
Arbeitsbereich die passende Kleidung.

Speziell für das Handwerk bietet das Vertrags-
werk der DBL eine breite Auswahl an bran-
chentypischer Arbeitskleidung. Die Mitglieder 
der Kreishandwerkerschaft Rhein-Westerwald  
erhalten auf alle Dienstleistungen einen 

Handwerker-Rabatt in Höhe von 5%.

Claudia Hildebrand, Verkaufsberaterin, ist 
Ansprechpartnerin für die Mitglieder der 
Kreishandwerkerschaft Rhein-Westerwald.  
Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Bera-
tungstermin und lassen sich Ihr betriebsindi-
viduelles Service-Konzept unterbreiten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.dbl-itex.de, bzw. direkt bei ITEX Gaeb-
ler, Telefon: 02602/9224-0.

Hier sparen Innungsmitglieder!
... und überzeugen schon auf den 1. Blick

Claudia Hildebrand Mobil: 0178/3475507
E-Mail: childebrand@dbl-itex.de

Geldwerte Vorteile auf einen Blick

5%

Das Arbeitsschutzgesetz ist die Grundlage für 
die Gefährdungsbeurteilung. Das Gesetz regelt, 
dass zur Gefahrenverhütung die für die Be-
schäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Ge-
fährdungen zu beurteilen sind (§ 5 Abs. 1 und 
2 ArbSchG) und der Arbeitgeber aufgrund des 
Ergebnisses der Beurteilung dann die erforder-
lichen Arbeitsschutzmaßnahmen treffen muss. 
Hierüber ist eine Dokumentation zu führen (§ 
6 Abs. 1 ArbSchG). Bei dieser Gefährdungsbe-
urteilung sind psychische Belastungen der Ar-
beit ebenfalls  zu berücksichtigen. 

Auch wenn viele Betriebsinhaber das Be-
triebsklima in ihrem Unternehmen als gut 
bewerten, was zweifellos auch so sein mag, 
ist es dennoch Aufgabe des Arbeitgebers, bei 
der Gefährdungsbeurteilung auch psychische 
Belastungen zu ermitteln. Sie sind verpflichtet, 
die Arbeitsabläufe in ihrem Unternehmen so 
zu organisieren, dass alle Mitarbeiter sicher 
und ohne gesundheitliche Beeinträchtigungen 
tätig werden können, und hier geht es nicht 
nur um das Fehlen von Krankheit oder Gebre-
chen, sondern um das vollständige körperli-
che, geistige und soziale Wohlergehen. 

Mittlerweile sind psychische Erkrankungen 
der zweithäufigste Grund für Arbeitsunfä-
higkeit. Fast 14% aller betrieblichen Fehltage 
sind auf psychische Erkrankungen zurückzu-

Gefährdungsbeurteilung umfasst auch psychische Belastungen
führen, ein hoher Anteil, der darin begründet 
ist, dass die Betroffenen meist länger krank-
geschrieben sind. Aber, was sind psychische 
Belastungen? 

Der Begriff „psychische Belastung“ wird in der 
Arbeitswissenschaft als neutral verstanden und 
definiert als „die Gesamtheit der erfassbaren 
Einflüsse, die von außen auf den Menschen zu-
kommen und auf ihn psychisch einwirken“. Die 
Ausübung jeder Tätigkeit geht mit psychischen 
Belastungen einher, die normaler und notwen-
diger Bestandteil der Arbeit sind.  Sie können 
sich aus dem Tätigkeitsinhalt, der Arbeitsorga-
nisation oder auch aus besonderen Bedingun-
gen (psychosoziale und betriebliche/überbe-
triebliche Rahmenbedingungen) ergeben.

Im Gegensatz zu anderen Gefährdungen bein-
haltet die Erfassung psychischer Belastungen 
im Arbeitsprozess jedoch einige besondere 
Probleme z.B.:

– Die eingeschränkte Möglichkeit des Erken-
nens psychischer Belastungen und die Kom-
plexität dieser Belastungen.

– Die Themen arbeitsbedingter psychischer 
Belastungen im Betrieb zeichnen sich durch 
eine besondere Brisanz aus, insbesondere die 
Erfassung und Bewertung psychosozialer 
Faktoren. 

Die Beurteilung psychischer Belastungen hat 
auch eine besondere Bedeutung für die Be-
schäftigten. Deshalb erfordert die Erfassung 
besonderes „Feingefühl“. Neben den Gesprä-
chen mit den Führungskräften ist die aktive 
Einbeziehung der Mitarbeiter in den gesamten 
Prozess sehr wichtig. Die Befragungen sollten 
jedoch stets anonym durchgeführt werden.

Wenngleich man Unterstützung und Lösungs-
ansätze sicherlich auch bei den Unfallversiche-
rungsträgerm erhält, müssen die eigentlichen 
Problemlösungen jedoch von den Unterneh-
men und den Beschäftigten, ggf. mit der Un-
terstützung von Experten, selbst erarbeitet 
werden. 

Weitere Informationen zu diesem Thema fin-
den Sie unter www.dguv.de
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Vertrags- und Baurecht

Ablauf der Gewährleistung – Bürgschaft 
muss zurückgegeben werden

Im entschiedenen Fall enthielten Allgemeine 
Geschäftsbedingungen im Bauvergtrag des 
Bauherrn folgende Klausel: Die Bürgschaft ist 
zurückzugeben, wenn alle unter die Gewähr-
leistungsfrist fallenden Gewährleistungsan-
sprüche nicht mehr geltend gemacht werden 
können. Mit dieser Regelung wird der Bau-
unternehmer unangemessen benachteiligt, so 
dass sie unwirksam ist. Bei der Vereinbarung 
einer Gewährleistungsbürgschaft als Sicher-
heit für die vertragsgemäße und mangelfreie 
Ausführung der Leistungen muss der Bestel-
ler regelmäßig nach Ablauf der vereinbarten 
Gewährleistungsfrist die Bürgschaft freigeben, 
wenn er zu diesem Zeitpunkt keine durchsetz-
baren Gewährleistungsansprüche mehr hat. 
BGH, Urteil vom 26.03.2015, VII ZR 92/14

Übernahme des Ausführungsrisikos bei 
erkennbar lückenhafter Ausschreibung

Ist ein Leistungsverzeichnis bei Vertragsab-
schluss für den Unternehmer erkennbar un-
vollständig, übernimmt der Bauunternehmer 
das Ausführungsrisiko. Im entschiedenen Fall 
war ein dem Leistungsverzeichnis zugrunde 
gelegtes Baugrundgutachten unvollständig. 
Der Bieter kam seiner Prüfungs- und Hinweis-
pflicht auf Lücken nicht nach und übernimmt 
dann das Ausführungsrisiko. OLG Düsseldorf, 
Urteil vom 24.03.2015, Az.: 21 U 136/14

Stichproben genügen für  
die Feststellung der Mangelhaftigkeit

Wenn ein Sachverständiger bei einer stich-
probenartigen Überprüfung feststellt, dass 
handwerklich unsauber und wider die Her-
stellerangaben gearbeitet wurde, kann die ge-
samte Leistung des Auftragnehmers als man-
gelhaft angesehen werden BGH, Beschluss vom 
08.01.2015, Az.: VII ZR 32/12

Falsche Bürgschaft muss sofort 
beanstandet werden

Der Bauvertrag sieht vor, dass der Sicherheits-
einbehalt durch eine Gewährleistungsbürg-
schaft abgelöst werden kann. Der vertragliche 
Umfang der Bürgschaft ist in dem Bauvertrag 
vorgegeben worden. Übergibt der Auftragneh-
mer dem Bauherrn eine Bürgschaft, die den ver-
traglichen Vorgaben nicht entspricht, muss der 
Bauherr den Sicherheitseinbehalt gleichwohl 
auszahlen, wenn er die Unzulänglichkeit der 
Bürgschaft nicht umgehend beanstandet hat. 
LG Berlin, Urteil vom 26.03.2015,   
Az.: 95 U 84/14

Kein Baubeginn vereinbart –  
wann muss Leistung abgerufen werden?

In einem Bauvertrag wurde festgelegt, dass 
mit der Ausführung „innerhalb von 12 Werk-
tagen nach Zugang der Aufforderung durch 
den Auftraggeber“ zu beginnen ist und „die 
Aufforderung [...] voraussichtlich bis zum 

3.2.2009 zugehen“ wird. Mit dieser Vereinba-
rung haben die Parteien keine verbindliche 
Ausführungsfrist vereinbart.

Das bestätigte der Bundesgerichtshof (BGH) 
in einem entsprechenden Fall und wies die 
Nichtzulassungsbeschwerde des Auftraggebers 
zurück. Damit hat die ursprüngliche Entschei-
dung des Oberlandesgerichts (OLG) Frank-
furt a.M. Bestand. Dort hatten die Richter 
entschieden, dass bei einer solchen Vertrags-
gestaltung dem Auftragnehmer auf Verlangen 
Auskunft über den voraussichtlichen Beginn 
der Arbeiten zu erteilen sei. Allerdings dür-
fe der Auftraggeber den Abruf der Leistung 
nicht auf unbestimmte Zeit hinausschieben. 
Er müsse vielmehr dem Auftragnehmer die 
Möglichkeit geben, die Leistung zu bewirken. 
Ein zu langes Hinauszögern der Aufforderung 
zum Beginn der Ausführung sei dem Auftrag-
nehmer nicht zumutbar. (OLG Frankfurt a.M., 
Urteil vom 12.6.2012, Az.: 11 U 102/10), BGH, 
Beschluss vom 13.11.2014, Az.: VII ZR 175/12

Schwere Verfehlung nur bei Verschulden

Der Einbau von kontaminiertem Material 
kann als „schwere Verfehlung“ eines Bieters an-
gesehen werden. Voraussetzung ist allerdings, 
dass der Bieter wusste oder wissen konnte, dass 
das von ihm verbaute Material mangelhaft war. 
Der Bieter muss also schuldhaft gehandelt ha-
ben. Verwaltungsgericht Düsseldorf, Beschluss 
vom 24.03.2015, Az.: 20 K 6764/13

Architekturbüro kann sich auf Referenzen 
eines Vorgängerbüros berufen

Neu gegründete Architekturbüros können na-
turgemäß nicht auf Referenzen zurückgreifen. 
Resultiert die Gründung jedoch aus der Tätig-
keit aus einem Vorgängerbüro, kann sich das 
neu gegründete Büro auf Vorreferenzen des 
Vorgängerbüros berufen, soweit eine weitge-
hende Identität zwischen den Personen gege-
ben ist, die für die Referenzaufträge zuständig 
waren. Vergabekammer Südbayern, Beschluss 
vom 17.03.2015, Az.: Z-3-3194-1-56-12/14

Störungen im Bauablauf – 
Darlegung im Prozess

Wegen eines gestörten Bauablaufs können 
Schadensersatz- und/oder Entschädigungs-
ansprüche geltend gemacht werden. Es geht 
meist um die Erforderlichkeit einer längeren 
Vorhaltung der Baustelleneinrichtung. § 6 
Nr. 6 VOB/B oder § 642 BGB können die An-
spruchsnormen hierfür sein. Voraussetzung 
für die Geltendmachung eines entsprechen-
den Anspruches sind Behinderungsanzeigen 
und eine konkrete Darstellung der Bauablauf-
störungen. Der Auftragnehmer muss dabei 
auch die von ihm selbst verursachten Verzö-
gerungen berücksichtigen. Lässt ein anspruch-
stellender Kläger in einer Berechnung solche 
von ihm verschuldeten Bauablaufstörungen 
außer Betracht, ist der Vortrag unschlüssig. 
OLG Köln, Beschluss vom 27.10.2014, Az.: 11 
U 70/13

Bauverzögerungsentschädigung

Der Bauunternehmer kann im Falle einer 
Bauzeitverzögerung eine Entschädigung nach 
§ 642 BGB verlangen. In diesem Fall muss der 
Bauunternehmer eine Gegenüberstellung der 
gesamten betrieblichen Situation hinsichtlich 
sämtlicher Einnahmen und Ausgaben betref-
fend aller von ihm geplanten und außerdem 
aller tatsächlich auch durchgeführten Arbeiten 
bzw. der jeweils veränderten Positionen für 
den kompletten Ausführungszeitraum vorle-
gen und zwar fiktiv ohne die Bauzeitverzöge-
rung und einmal mit der Bauzeitverzögerung.
OLG Köln, Beschluss vom 08.04.2015, Az.: 17 U 
35/14

Bedenken bekannt –  
keine Bedenkenanmeldung

Der unstreitig vorliegende Mangel eines Wer-
kes ist dem ausführenden Unternehmen auch 
ohne Bedenkenanmeldung dann nicht zu-
rechenbar, wenn dem Bauherren die Beein-
trächtigung im Zusammenhang mit der ver-
einbarten Ausführung des Werkes bekannt ist 
und sich der Bauherr in Kenntnis der Funkti-
onseinschränkung bewusst dafür entscheidet, 
das Werk in dieser Weise ausführen zu lassen.
OLG Stuttgart, Urteil vom 31.03.2015, Az.: 10 
U 93/14

Nicht zulässiges Bauprodukt –  
Mangel bei Verwendung

Wenn im Vertrag nichts Gesondertes geregelt 
ist, muss ein Unternehmer bei der Ausführung 
einer Bauleistung die einschlägigen Gesetze 
und die allgemein anerkannten Regeln der 
Technik einhalten. Entspricht eine Werkleis-
tung nicht diesen Vorgaben, liegt ein Mangel 
des Werkes vor. Verwendet ein Unternehmer 
bei der Errichtung eines Wärmedämmver-
bundsystems (WDVS) keine zugelassenen 
Bauprodukte (allgemein baurechtliche Zulas-
sung nach LBO) führt dies zu einem Mangel 
des Werkes. Denn in diesem Fall ist die Ver-
wendbarkeit für einen den Zweck entspre-
chenden Zeitraum und eine erforderliche 
Gebrauchstauglichkeit nicht gegeben. OLG 
Stuttgart, Urteil vom 31.03.2015, Az.: 10 U 
46/14

Eignung des Baumaterials –  
Planer muss sich überzeugen

Das in seiner Planung vorgesehene Baumate-
rial muss ein Planer auf die Eignung prüfen 
und den Auftraggeber über relevante Ge-
sichtspunkte aufklären und beraten. Er kann 
von seinen Hinweispflichten allerdings dann 
entbunden sein, wenn der Auftraggeber Son-
derfachleute eingeschaltet hat. Dies kann ins-
besondere dann gelten, wenn der Bauherr und 
ein Spezialunternehmer für die Erarbeitung 
einer Lösung für eine Sonderaufgabe einen 
gesonderten Beratungsvertrag geschlossen ha-
ben. OLG Naumburg, Urteil vom 01.10.2014, 
Az.: 12 U 18/14



– Anzeige –

Einfachfach
praktischer.

Meine Kasse.
Mein Handwerk.

Die IKK Südwest und das Handwerk –
starke Partner mit Tradition.
Meine-Kasse.de

Persönlicher Service der IKK Südwest in Montabaur 
Regionale Krankenkasse bietet wöchentliche Sprechzeiten 

in der Kreishandwerkerschaft Rhein-Westerwald an
Service mit Persönlichkeit – dafür steht die IKK Südwest aus Überzeugung. Daher bietet die regionale Krankenkasse seit 
dem 1. November 2013 in den Räumlichkeiten der Kreishandwerkerschaft Rhein-Westerwald (Joseph-Kehrein-Straße 4, 
56410 Montabaur) wöchentliche Beratungsstunden an. Immer mittwochs zwischen 9 und 12 Uhr stehen die kompetenten 
Bezirksleiter Michael Lang und Torsten Scheben allen Versicherten und Interessenten für Fragen rund um die Kranken- und 
Pflegeversicherung sowie zu den Leistungen der IKK Südwest zur Verfügung.
Für ihr starkes Engagement im Leistungsbereich verlieh das Finanzmagazin Focus Money der IKK Südwest kürzlich das 
Siegel „Leistungsstärkste regionale Krankenkasse“. Die Kasse mit Hauptverwaltungen in Mainz und Saarbrücken sowie 
zahlreichen Geschäftsstellen in der Region überzeugte in den Vergleichstests der Ausgaben 04 und 07/2015 aber nicht 
nur mit ihren Mehrleistungen, sondern vor allem mit ihrem hervorragenden persönlichen Service.
Hierbei setzt die IKK auf kurze und unbürokratische Wege. Deshalb möchte sie mit der wöchentlichen Sprechstunde ihren 
Kunden im Raum Montabaur die Gelegenheit bieten, sich direkt vor Ort individuell und persönlich beraten zu lassen – 
ganz ohne lange Anfahrtswege oder Warteschleife. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.
Regionaldirektor Martin Müller betont die Vorteile der Servicestelle für die Kunden: „Für uns als Krankenkasse aus der Re-
gion für die Region ist es wichtig, in der Nähe unserer Versicherten zu sein. Kurze Wege und enge persönliche Kontakte 
sind essenziell, wenn es um die Gesundheitsberatung der Menschen in der Region geht. Mit unserer Servicestelle in der 
Kreishandwerkerschaft Rhein-Westerwald geben wir unseren Kunden im Raum Montabaur die Möglichkeit, ihre Fragen 
und Anliegen direkt vor Ort persönlich mit uns zu besprechen. Gerade im direkten persönlichen Kontakt lässt sich vieles 
einfacher und besser klären. Schnell und unkompliziert können wir so schon im ersten Gespräch weiterhelfen. Unser Fo-
kus liegt dabei ganz klar auf der individuellen Beratung, denn die Bedürfnisse unserer Versicherten sind so verschieden 
wie die Versicherten selbst. Unser Anspruch ist, auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden gezielt einzugehen – 
denn wir sind erst zufrieden, wenn unsere Kunden es sind.“
Außerhalb der oben genannten Sprechzeiten ist die IKK Südwest auch in ihren zahlreichen regionalen Geschäftsstellen 
persönlich für ihre Kunden da. Darüber hinaus sind ihre Mitarbeiter an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr 
über die kostenfreie IKK Service-Hotline 0800/0 119 119 oder unter www.ikk-suedwest.de bequem von zu Hause aus 
erreichbar.
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Unseren Service können Sie sehen.
Ihr Team spürt ihn.

Mietberufskleidung von DBL.Wir beschaffen, holen, bringen und pflegen Ihre
Berufskleidung. Individuell, pünktlich und zuverlässig. Testen Sie unser Angebot.
Rufen Sie an unter 02602/9224-0.

ITEX Gaebler-Industrie-Textilpflege GmbH & Co. KG
Elgendorfer Str. 51 | 56410 Montabaur
tel: 02602/9224-0 | fax: 02602/9224-10
info@dbl-itex.de | www.dbl-itex.de


